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I. Nebenkosten bei Kaufverträgen

1. Grunderwerbsteuer vom Wert der Gegenleistung .................................................. 3,5 %
(Ermäßigung oder Befreiung in Sonderfällen möglich)

2. Grundbuchseintragungsgebühr (Eigentumsrecht) ................................................... 1,1 %

3. Kosten der Vertragserrichtung und grundbücherlichen Durchführung nach Vereinbarung im Rahmen 
der Tarifordnung des jeweiligen Urkundenerrichters sowie Barauslagen für Beglaubigungen und Stem-
pelgebühren

4. Kosten der Mitteilung und Selbstberechnung der Immobilienertragsteuer durch den Parteien-
vertreter nach Vereinbarung im Rahmen der Tarifordnung des jeweiligen Urkundenerrichters

5. Verfahrenskosten und Verwaltungsabgaben für Grundverkehrsverfahren 
(länderweise unterschiedlich)

6. Förderungsdarlehen bei Wohnungseigentumsobjekten und Eigenheimen – 
Übernahme durch den Erwerber:
Neben der laufenden Tilgungsrate außerordentliche Tilgung bis zu 50 % des aushaftenden Kapitals bzw.
Verkürzung der Laufzeit möglich. Der Erwerber hat keinen Rechtsanspruch auf Übernahme eines Förde-
rungsdarlehens.

7. Allfällige Anliegerleistungen
laut Vorschreibung der Gemeinde (Aufschließungskosten und Kosten der Baureifmachung des Grund-
stückes) sowie Anschlussgebühren und -kosten (Strom, Gas, Wasser, Kanal, Telefon etc.)

8. Vermittlungsprovision (gesetzlich vorgesehene Höchstprovision)

A) bei Kauf, Verkauf oder Tausch von
 Liegenschaften oder Liegenschafts anteilen
 Liegenschaftsanteilen, an denen Wohnungseigentum besteht oder vereinbarungsgemäß 

begründet wird
 Unternehmen aller Art
 Abgeltungen für Superädifikate auf einem Grundstück
bei einem Wert
 bis EUR 36.336,42  je 4 %
 von EUR 36.336,43 bis EUR 48.448,50  EUR 1.453,46 *
 ab EUR 48.448,51   je 3 %

von beiden Auftraggebern (Verkäufer und Käufer) jeweils zzgl. 20 % USt.
* Schwellenwertregelung gem. § 12 Abs. 4 ImmobilienmaklerVO

B) bei Optionen
 50 % der Provision gem. Punkt 8. A, welche im Fall des Kaufes durch den Optionsberechtigten an-

gerechnet werden.
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II. Nebenkosten bei Hypothekardarlehen

1. Grundbucheintragungsgebühr ................................................................................. 1,2%

2. Allgemeine Rangordnung 
für die Verpfändung ................................................................................................. 0,6 %

3. Kosten der Errichtung der Schuldurkunde nach dem Tarif des jeweiligen Urkundenerrichters

4. Barauslagen für Beglaubigungen und Stempelgebühren laut Tarif

5. Kosten der allfälligen Schätzung laut Sachverständigentarif

6. Vermittlungsprovision: Darf den Betrag von 2 % der Darlehenssumme nicht übersteigen, sofern die 
Vermittlung im Zusammenhang mit einer Vermittlung gemäß § 15 Abs. 1 IMVO steht. Besteht kein sol-
cher Zusammenhang, so darf die Provision oder sonstige Vergütung 5 % der Darlehenssumme nicht 
übersteigen.

III. Energieausweis

Das Energieausweis-Vorlage-Gesetz (EAVG 2012) schreibt vor, dass der Verkäufer bei Verkauf eines Gebäu-
des oder eines Nutzungsobjektes dem Käufer rechtzeitig vor Abgabe der Vertragserklärung einen zu diesem 
Zeitpunkt höchstens zehn Jahre alten Energieausweis vorzulegen, und ihm diesen spätestens 14 Tage nach 
Vertragsabschluss auszuhändigen hat. Sollte dies nicht erfolgen, hat der Käufer das Recht, nach erfolgloser 
Aufforderung an den Verkäufer entweder selbst einen Energieausweis zu beauftragen und die angemesse-
nen Kosten binnen 3 Jahren gerichtlich geltend zu machen, oder direkt die Aushändigung eines Energieaus-
weises einzuklagen.

Seit Inkrafttreten des EAVG 2012 am 01.12.2012 müssen bei Anzeigen in Druckwerken und elektronischen 
Medien der Heizwärmebedarf (HWB) und der Gesamtenergieeffizienzfaktor (fGEE) angegeben werden. Die-
se Verpflichtung trifft sowohl den Verkäufer als auch den von ihm beauftragten Immobilienmakler.

Energieausweise, die vor Inkrafttreten des EAVG 2012 erstellt wurden, behalten ihre Gültigkeit für die Dauer
von 10 Jahren ab Ausstellungsdatum, auch wenn „nur“ der Heizwärmebedarf (HWB), nicht aber der Gesamt-
energieeffizienzfaktor (fGEE) abgebildet ist. Liegt für ein Gebäude ein solcher Energieausweis vor, ist auch 
im Inserat nur der HWB-Kennwert (bezogen auf das Standortklima) anzuführen.

Der Verkäufer hat die Wahl, entweder einen Energieausweis über die Gesamtenergieeffizienz des Nutzungs-
objekts oder die Gesamtenergieeffizienz eines vergleichbaren Nutzungsobjekts im selben Gebäude oder die 
Gesamtenergieeffizienz des gesamten Gebäudes auszuhändigen. Für Einfamilienhäuser kann die Vorlage- 
und Aushändigungspflicht auch durch einen Energieausweis eines vergleichbaren Gebäudes erfüllt werden. 
Diese Vergleichbarkeit muss der Energieausweisersteller aber bestätigen.

Der Energieausweis ist nach den jeweiligen landesrechtlichen Vorschriften zu erstellen und soll eine ver-
gleichbare Information über den energetischen „Normverbrauch“ eines Objekts verschaffen. Die Berech-
nung der Energiekennzahlen basiert auf nutzungsunabhängigen Kenngrößen bei vordefinierten Rahmen-
bedingungen, weshalb bei tatsächlicher Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten können.

Wird kein Energieausweis vorgelegt, gilt gem. §7 EAVG zumindest eine dem Alter und Art des Gebäudes ent-
sprechende Gesamtenergieeffizienz als vereinbart.
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Seit 01.12.2012 gilt österreichweit ein einheitlicher Ausnahmekatalog. Denkmalgeschützte Objekte sind – 
anders als bisher – nicht mehr von der Vorlagepflicht ausgenommen.

Ebenfalls ab Inkrafttreten des neuen EAVG 2012 sind Verwaltungsstrafbestimmungen zu beachten. Sowohl 
der Verkäufer als auch der Immobilienmakler, der es unterlässt, die Kennwerte HWB und fGEE im Inserat 
anzugeben, ist mit einer Geldstrafe von bis zu EUR 1.450,– zu bestrafen. Der Makler ist dann entschuldigt, 
wenn er den Verkäufer über die Informationspflichten aufgeklärt hat und ihn zur Bekanntgabe der beiden 
Werte bzw. zur Einholung eines Energieausweises aufgefordert hat, der Verkäufer dies aber abgelehnt hat. 
Der Verkäufer ist des Weiteren mit einer Verwaltungsstrafe bis zu EUR 1.450,– konfrontiert, wenn er die 
Vorlage und/oder Aushändigung des Energieausweises unterlässt.

IV. Grundlagen der Maklerprovision

§ 6 Abs. 1, 3 und 4; § 7 Abs. 1; §§ 10 und 15 Maklergesetz

§ 6 (1)  Der Auftraggeber ist zur Zahlung einer Provision für den Fall verpflichtet, dass das zu vermittelnde 
Geschäft durch die vertragsgemäße verdienstliche Tätigkeit des Maklers mit einem Dritten zustande kommt.

(3)  Der Makler hat auch dann Anspruch auf Provision, wenn auf Grund seiner Tätigkeit zwar nicht das ver-
tragsgemäß zu vermittelnde Geschäft, wohl aber ein diesem nach seinem Zweck wirtschaftlich gleichwerti-
ges Geschäft zustande kommt.

(4)  Dem Makler steht keine Provision zu, wenn er selbst Vertragspartner des Geschäfts wird. Dies gilt auch, 
wenn das mit dem Dritten geschlossene Geschäft wirtschaftlich einem Abschluss durch den Makler selbst 
gleichkommt. Bei einem sonstigen familiären oder wirtschaftlichen Naheverhältnis zwischen dem Makler 
und dem vermittelten Dritten, das die Wahrung der Interessen des Auftraggebers beeinträchtigen könnte, 
hat der Makler nur dann einen Anspruch auf Provision, wenn er den Auftraggeber unverzüglich auf dieses 
Naheverhältnis hinweist.

§ 7 (1)  Der Anspruch auf Provision entsteht mit der Rechtswirksamkeit des vermittelten Geschäfts. Der 
Makler hat keinen Anspruch auf einen Vorschuss.

§ 10  Der Provisionsanspruch und der Anspruch auf den Ersatz zusätzlicher Aufwendungen wer- den mit ih-
rer Entstehung fällig.

Besondere Provisionsvereinbarungen

§ 15 (1)  Eine Vereinbarung, wonach der Auftraggeber, etwa als Entschädigung oder Ersatz für Aufwendun-
gen und Mühewaltung, auch ohne einen dem Makler zurechenbaren Vermittlungserfolg einen Betrag zu 
leisten hat, ist nur bis zur Höhe der vereinbarten oder ortsüblichen Provision und nur für den Fall zulässig, 
dass
1. das im Maklervertrag bezeichnete Geschäft wider Treu und Glauben nur deshalb nicht zustande 

kommt, weil der Auftraggeber entgegen dem bisherigen Verhandlungsverlauf einen für das Zustande-
kommen des Geschäftes erforderlichen Rechtsakt ohne beachtenswerten Grund unterlässt;

2. mit dem vom Makler vermittelten Dritten ein anderes als ein zweckgleichwertiges Geschäft zustande 
kommt, sofern die Vermittlung des Geschäfts in den Tätigkeitsbereich des Maklers fällt;

3. das im Maklervertrag bezeichnete Geschäft nicht mit dem Auftraggeber, sondern mit einer anderen 
Person zustande kommt, weil der Auftraggeber dieser die ihm vom Makler bekannt gegebene Möglich-
keit zum Abschluss mitgeteilt hat oder das Geschäft nicht mit dem vermittelten Dritten, sondern mit ei-
ner anderen Person zustande kommt, weil der vermittelte Dritte dieser die Geschäftsgelegenheit be-
kannt gegeben hat, oder

4. das Geschäft nicht mit dem vermittelten Dritten zustande kommt, weil ein gesetzliches oder ein ver-
tragliches Vorkaufs-, Wiederkaufs- oder Eintrittsrecht ausgeübt wird.

– 4 –



(2)  Eine solche Leistung kann bei einem Alleinvermittlungsauftrag weiters für den Fall vereinbart werden, 
dass
1. der Alleinvermittlungsauftrag vom Auftraggeber vertragswidrig ohne wichtigen Grund vorzeitig aufge-

löst wird;
2. das Geschäft während der Dauer des Alleinvermittlungsauftrags vertragswidrig durch die Vermittlung 

eines anderen vom Auftraggeber beauftragten Maklers zustande gekommen ist, oder 
3. das Geschäft während der Dauer des Alleinvermittlungsauftrags auf andere Art als durch die Vermitt-

lung eines anderen vom Auftraggeber beauftragten Maklers zustande gekommen ist.

(3)  Leistungen nach Abs. 1 und Abs. 2 gelten als Vergütungsbetrag im Sinn des § 1336 ABGB.

Eine Vereinbarung nach § 15 MaklerG ist bei Maklerverträgen mit Verbrauchern schriftlich zu treffen.

V. Informationspflichten gegenüber Verbrauchern

Informationspflichten des Immobilienmaklers

§ 30 b KSchG (1)  Der Immobilienmakler hat vor Abschluss des Maklervertrags dem Auftraggeber, der Ver-
braucher ist, mit der Sorgfalt eines ordentlichen Immobilienmaklers eine schriftliche Übersicht zu geben, aus
der hervorgeht, dass er als Makler einschreitet, und die sämtliche, dem Verbraucher durch den Abschluss 
des zu vermittelnden Geschäfts voraussichtlich erwachsenden Kosten, einschließlich der Vermittlungsprovi-
sion ausweist. Die Höhe der Vermittlungsprovision ist gesondert anzuführen; auf ein allfälliges wirtschaftli-
ches oder familiäres Naheverhältnis im Sinn des § 6 Abs. 4 dritter Satz MaklerG ist hinzuweisen. Wenn der 
Immobilienmakler kraft Geschäftsgebrauchs als Doppelmakler tätig sein kann, hat diese Übersicht auch ei-
nen Hinweis darauf zu enthalten. Bei erheblicher Änderung der Verhältnisse hat der Immobilienmakler die 
Übersicht entsprechend richtig zu stellen. Erfüllt der Makler diese Pflichten nicht spätestens vor Vertragser-
klärung des Auftraggebers zum vermittelten Geschäft, so gilt § 3 Abs. 4 MaklerG.

(2)  Der Immobilienmakler hat dem Auftraggeber die nach § 3 Abs. 3 MaklerG erforderlichen Nachrichten 
schriftlich mitzuteilen. Zu diesen zählen jedenfalls auch sämtliche Umstände, die für die Beurteilung des zu 
vermittelnden Geschäfts wesentlich sind.

ANMERKUNG: Aufgrund des bestehenden Geschäftsgebrauchs können Immobilienmakler auch ohne aus-
drückliche Einwilligung des Auftraggebers als Doppelmakler tätig sein. Wird der Immobilienmakler auf-
tragsgemäß nur für eine Partei des zu vermittelnden Geschäfts tätig, hat er dies dem Dritten mitzuteilen.

Informationspflichten bei Fern- und Auswärtsgeschäften,
Inhalt der Informationspflicht; Rechtsfolgen

anzuwenden auf 
 Außergeschäftsraumverträge (AGV) zwischen Unternehmer und Verbraucher,

 die bei gleichzeitiger körperlicher Anwesenheit des Unternehmers und des Verbrauchers an einem
Ort geschlossen werden, der kein Geschäftsraum des Unternehmers ist,

 für die der Verbraucher unter den genannten Umständen ein Angebot gemacht hat, oder
 die in den Geschäftsräumen des Unternehmers oder durch Fernkommunikationsmittel geschlos-

sen werden, unmittelbar nachdem der Verbraucher an einem anderen Ort als den Geschäftsräu-
men des Unternehmers oder dessen Beauftragten und des Verbrauchers persönlich und individu-
ell angesprochen wurde oder
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 Fernabsatzgeschäfte (FAG), das sind Verträge, die zwischen einem Unternehmer und einem Verbrau-
cher ohne gleichzeitige Anwesenheit des Unternehmers und des Verbrauchers im Rahmen eines für 
Fernabsatz organisierten Vertriebs- oder Dienstleistungssystems geschlossen werden, wobei bis ein-
schließlich des Zustandekommens des Vertrags ausschließlich Fernkommunikationsmittel (Post, Inter-
net, E-Mail, Telefon, Fax) verwendet werden.

Vom Anwendungsbereich ausgenommen sind Verträge über
 die Begründung, den Erwerb oder die Übertragung von Eigentum oder anderen Rechten an unbewegli-

chen Sachen (§ 1 Abs 2 Z 6 FAGG),
 den Bau von neuen Gebäuden, erhebliche Umbaumaßnahmen an bestehenden Gebäuden oder die 

Vermietung von Wohnraum (§ 1 Abs 2 Z 7 FAGG);

§ 4 FAGG (1)  Bevor der Verbraucher durch einen Vertrag oder seine Vertragserklärung gebunden ist, muss 
ihn der Unternehmer in klarer und verständlicher Weise über Folgendes informieren:
1. die wesentlichen Eigenschaften der Ware oder Dienstleistung in dem für das Kommunikationsmittel 

und die Ware oder Dienstleistung angemessenen Umfang,
2. den Namen oder die Firma des Unternehmers sowie die Anschrift seiner Niederlassung,
3. gegebenenfalls

a) die Telefonnummer, die Faxnummer und die E-Mail-Adresse, unter denen der Verbraucher den 
Unternehmer schnell erreichen und ohne besonderen Aufwand mit ihm in Verbindung treten 
kann,

b) die von der Niederlassung des Unternehmers abweichende Geschäftsanschrift, an die sich der Ver-
braucher mit jeder Beschwerde wenden kann, und

c) den Namen oder die Firma und die Anschrift der Niederlassung jener Person, in deren Auftrag der 
Unternehmer handelt, sowie die allenfalls abweichende Geschäftsanschrift dieser Person, an die 
sich der Verbraucher mit jeder Beschwerde wenden kann,

4. den Gesamtpreis der Ware oder Dienstleistung einschließlich aller Steuern und Abgaben, wenn aber 
der Preis aufgrund der Beschaffenheit der Ware oder Dienstleistung vernünftigerweise nicht im Voraus 
berechnet werden kann, die Art der Preisberechnung und gegebenenfalls alle zusätzlichen Fracht-, Lie-
fer-, Versand- oder sonstigen Kosten oder, wenn diese Kosten vernünftigerweise nicht im Voraus be-
rechnet werden können, das allfällige Anfallen solcher zusätzlichen Kosten,

5. bei einem unbefristeten Vertrag oder einem Abonnementvertrag die für jeden Abrechnungszeitraum 
anfallenden Gesamtkosten, wenn für einen solchen Vertrag Festbeträge in Rechnung gestellt werden, 
die monatlichen Gesamtkosten, wenn aber die Gesamtkosten vernünftigerweise nicht im Voraus be-
rechnet werden können, die Art der Preisberechnung,

6. die Kosten für den Einsatz der für den Vertragsabschluss genutzten Fernkommunikationsmittel, sofern 
diese nicht nach dem Grundtarif berechnet werden,

7. die Zahlungs-, Liefer- und Leistungsbedingungen, den Zeitraum, innerhalb dessen nach der Zusage des 
Unternehmers die Ware geliefert oder die Dienstleistung erbracht wird, sowie ein allenfalls vorgesehe-
nes Verfahren beim Umgang des Unternehmers mit Beschwerden,

8. bei Bestehen eines Rücktrittsrechts die Bedingungen, die Fristen und die Vorgangsweise für die Aus-
übung dieses Rechts, dies unter Zurverfügungstellung des Muster-Widerrufsformulars,

9. gegebenenfalls die den Verbraucher im Fall seines Rücktritts vom Vertrag gemäß § 15 treffende Pflicht 
zur Tragung der Kosten für die Rücksendung der Ware sowie bei Fernabsatzverträgen über Waren, die 
wegen ihrer Beschaffenheit üblicherweise nicht auf dem Postweg versendet werden, die Höhe der 
Rücksendungskosten,

10. gegebenenfalls die den Verbraucher im Fall seines Rücktritts vom Vertrag gemäß § 16 treffende Pflicht 
zur Zahlung eines anteiligen Betrags für die bereits erbrachten Leistungen,

11. gegebenenfalls über das Nichtbestehen eines Rücktrittsrechts nach § 18 oder über die Umstände, unter
denen der Verbraucher sein Rücktrittsrecht verliert,

12. zusätzlich zu dem Hinweis auf das Bestehen eines gesetzlichen Gewährleistungsrechts für die Ware ge-
gebenenfalls das Bestehen und die Bedingungen von Kundendienstleistungen und von gewerblichen 
Garantien,

13. gegebenenfalls bestehende einschlägige Verhaltenskodizes gemäß § 1 Abs. 4 Z 4 UWG und darüber, 
wie der Verbraucher eine Ausfertigung davon erhalten kann,
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14. gegebenenfalls die Laufzeit des Vertrags oder die Bedingungen für die Kündigung unbefristeter Ver-
träge oder sich automatisch verlängernder Verträge,

15. gegebenenfalls die Mindestdauer der Verpflichtungen, die der Verbraucher mit dem Vertrag eingeht,
16. gegebenenfalls das Recht des Unternehmers, vom Verbraucher die Stellung einer Kaution oder anderer

finanzieller Sicherheiten zu verlangen, sowie deren Bedingungen,
17. gegebenenfalls die Funktionsweise digitaler Inhalte einschließlich anwendbarer technischer Schutz-

maßnahmen für solche Inhalte,
18. gegebenenfalls — soweit wesentlich — die Interoperabilität digitaler Inhalte mit Hard- und Software, 

soweit diese dem Unternehmer bekannt ist oder vernünftigerweise bekannt sein muss, und
19. gegebenenfalls die Möglichkeit des Zugangs zu einem außergerichtlichen Beschwerde- und Rechtsbe-

helfsverfahren, dem der Unternehmer unterworfen ist, und die Voraussetzungen für diesen Zugang.

(2)  Im Fall einer öffentlichen Versteigerung können anstelle der in Abs. 1 Z 2 und 3 genannten Informatio-
nen die entsprechenden Angaben des Versteigerers übermittelt werden.

(3)  Die Informationen nach Abs. 1 Z 8, 9 und 10 können mittels der Muster-Widerrufsbelehrung erteilt wer-
den. Mit dieser formularmäßigen Informationserteilung gelten die genannten Informationspflichten des Un-
ternehmers als erfüllt, sofern der Unternehmer dem Verbraucher das Formular zutreffend ausgefüllt über-
mittelt hat.

(4)  Die dem Verbraucher nach Abs. 1 erteilten Informationen sind Vertragsbestandteil. Änderungen sind 
nur dann wirksam, wenn sie von den Vertragsparteien ausdrücklich vereinbart wurden.

(5)  Hat der Unternehmer seine Pflicht zur Information über zusätzliche und sonstige Kosten nach Abs. 1 Z 4 
oder über die Kosten für die Rücksendung der Ware nach Abs. 1 Z 9 nicht erfüllt, so hat der Verbraucher die 
zusätzlichen und sonstigen Kosten nicht zu tragen.

(6)  Die Informationspflichten nach Abs. 1 gelten unbeschadet anderer Informationspflichten nach gesetzli-
chen Vorschriften, die auf der Richtlinie 2006/123/EG über Dienstleistungen im Binnenmarkt, ABl. Nr. L 376 
vom 27.12.2006, S. 36, oder auf der Richtlinie 2000/31/EG über bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste 
der Informationsgesellschaft, insbesondere des elektronischen Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt, ABl. 
Nr. L 178 vom 17.07.2000, S. 1, beruhen.

Informationserteilung bei außerhalb von Geschäftsräumen 
geschlossenen Verträgen

§ 5 FAGG (1)  Bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen sind die in § 4 Abs. 1 genannten 
Informationen dem Verbraucher auf Papier oder, sofern der Verbraucher dem zustimmt, auf einem ande-
ren dauerhaften Datenträger bereitzustellen. Die Informationen müssen lesbar, klar und verständlich sein.

(2) Der Unternehmer hat dem Verbraucher eine Ausfertigung des unterzeichneten Vertragsdokuments oder 
die Bestätigung des geschlossenen Vertrags auf Papier oder, sofern der Verbraucher dem zustimmt, auf ei-
nem anderen dauerhaften Datenträger bereitzustellen. Gegebenenfalls muss die Ausfertigung oder Bestäti-
gung des Vertrags auch eine Bestätigung der Zustimmung und Kenntnisnahme des Verbrauchers nach § 18 
Abs. 1 Z 11 enthalten.

Informationserteilung bei Fernabsatzverträgen

§ 7 FAGG (1)  Bei Fernabsatzverträgen sind die in § 4 Abs. 1 genannten Informationen dem Verbraucher klar 
und verständlich in einer dem verwendeten Fernkommunikationsmittel angepassten Art und Weise bereit-
zustellen. Werden diese Informationen auf einem dauerhaften Datenträger bereitgestellt, so müssen sie 
lesbar sein.
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(2)  Wird der Vertrag unter Verwendung eines Fernkommunikationsmittels geschlossen, bei dem für die Dar-
stellung der Information nur begrenzter Raum oder begrenzte Zeit zur Verfügung steht, so hat der Unter-
nehmer dem Verbraucher vor dem Vertragsabschluss über dieses Fernkommunikationsmittel zumindest die 
in § 4 Abs. 1 Z 1, 2, 4, 5, 8 und 14 genannten Informationen über die wesentlichen Merkmale der Waren 
oder Dienstleistungen, den Namen des Unternehmers, den Gesamtpreis, das Rücktrittsrecht, die Vertrags-
laufzeit und die Bedingungen der Kündigung unbefristeter Verträge zu erteilen. Die anderen in § 4 Abs. 1 ge-
nannten Informationen sind dem Verbraucher auf geeignete Weise unter Beachtung von Abs. 1 zu erteilen.
(3)  Der Unternehmer hat dem Verbraucher innerhalb einer angemessenen Frist nach dem Vertragsab-
schluss, spätestens jedoch mit der Lieferung der Waren oder vor dem Beginn der Dienstleistungserbringung,
eine Bestätigung des geschlossenen Vertrags auf einem dauerhaften Datenträger zur Verfügung zu stellen, 
die die in § 4 Abs. 1 genannten Informationen enthält, sofern er diese Informationen dem Verbraucher nicht
schon vor Vertragsabschluss auf einem dauerhaften Datenträger bereitgestellt hat. Gegebenenfalls muss die
Vertragsbestätigung auch eine Bestätigung der Zustimmung und Kenntnisnahme des Verbrauchers nach 
§ 18 Abs. 1 Z 11 enthalten.

Besondere Erfordernisse bei elektronisch geschlossenen Verträgen

§ 8 FAGG (1)  Wenn ein elektronisch, jedoch nicht ausschließlich im Weg der elektronischen Post oder eines 
damit vergleichbaren individuellen elektronischen Kommunikationsmittels geschlossener Fernabsatzvertrag 
den Verbraucher zu einer Zahlung verpflichtet, hat der Unternehmer den Verbraucher, unmittelbar bevor 
dieser seine Vertragserklärung abgibt, klar und in hervorgehobener Weise auf die in § 4 Abs. 1 Z 1, 4, 5, 14 
und 15 genannten Informationen hinzuweisen.
(2)  Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass der Verbraucher bei der Bestellung ausdrücklich bestätigt, 
dass die Bestellung mit einer Zahlungsverpflichtung verbunden ist. Wenn der Bestellvorgang die Aktivierung 
einer Schaltfläche oder die Betätigung einer ähnlichen Funktion erfordert, muss diese Schaltfläche oder 
Funktion gut lesbar ausschließlich mit den Worten „zahlungspflichtig bestellen“ oder einer gleichartigen, 
eindeutigen Formulierung gekennzeichnet sein, die den Verbraucher darauf hinweist, dass die Bestellung 
mit einer Zahlungsverpflichtung gegenüber dem Unternehmer verbunden ist. Kommt der Unternehmer den 
Pflichten nach diesem Absatz nicht nach, so ist der Verbraucher an den Vertrag oder seine Vertragserklärung
nicht gebunden.
(3)  Auf Websites für den elektronischen Geschäftsverkehr ist spätestens bei Beginn des Bestellvorgangs klar
und deutlich anzugeben, ob Lieferbeschränkungen bestehen und welche Zahlungsmittel akzeptiert werden.
(4)  Die Abs. 1 bis 3 gelten auch für die in § 1 Abs. 2 Z 8 genannten Verträge. Die Regelungen in Abs. 2 zwei-
ter und dritter Satz gelten auch für die in § 1 Abs. 2 Z 2 und 3 genannten Verträge, sofern diese auf die in 
Abs. 1 angeführte Weise geschlossen werden.

Definition „dauerhafter Datenträger“: 
Papier, USB-Sticks, CD-ROMs, DVDs, Speicherkarten und Computerfestplatten, speicherbare und wiedergeb-
bare E-Mails.

Besondere Erfordernisse bei telefonisch geschlossenen Verträgen

§ 9 FAGG (1)  Bei Ferngesprächen mit Verbrauchern, die auf den Abschluss eines Fernabsatzvertrags abzie-
len, hat der Unternehmer dem Verbraucher zu Beginn des Gesprächs seinen Namen oder seine Firma, gege-
benenfalls den Namen der Person, in deren Auftrag er handelt, sowie den geschäftlichen Zweck des Ge-
sprächs offenzulegen.

(2)  Bei einem Fernabsatzvertrag über eine Dienstleistung, der während eines vom Unternehmer eingeleite-
ten Anrufs ausgehandelt wurde, ist der Verbraucher erst gebunden, wenn der Unternehmer dem Verbrau-
cher eine Bestätigung seines Vertragsanbots auf einem dauerhaften Datenträger zur Verfügung stellt und 
der Verbraucher dem Unternehmer hierauf eine schriftliche Erklärung über die Annahme dieses Anbots auf 
einem dauerhaften Datenträger übermittelt.
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VI. Rücktrittsrechte

1. Rücktritt vom Maklervertrag (Alleinvermittlungsauftrag, Vermittlungsauf-
trag, Maklervertrag mit dem Interessenten) bei Abschluss des Maklervertrags 
über Fernabsatz oder bei Abschluss des Maklervertrags außerhalb der Ge-
schäftsräume des Unternehmers (§ 11 FAGG)

Rücktrittsrecht und Rücktrittsfrist

§ 11 FAGG (1)  Der Verbraucher kann von einem Fernabsatzvertrag oder einem außerhalb von Geschäftsräu-
men geschlossenen Vertrag binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen zurücktreten. Die Frist zum Rück-
tritt beginnt bei Dienstleistungsverträgen mit dem Tag des Vertragsabschlusses.

Unterbliebene Aufklärung über das Rücktrittsrecht

§ 12 FAGG (1)  Ist der Unternehmer seiner Informationspflicht nach § 4 Abs. 1 Z 8 nicht nachgekommen, so 
verlängert sich die in § 11 vorgesehene Rücktrittsfrist um zwölf Monate.

(2)  Holt der Unternehmer die Informationserteilung innerhalb von zwölf Monaten ab dem für den Fristbe-
ginn maßgeblichen Tag nach, so endet die Rücktrittsfrist 14 Tage nach dem Zeitpunkt, zu dem der Verbrau-
cher diese Information erhält.

Ausübung des Rücktrittsrechts

§ 13 FAGG (1)  Die Erklärung des Rücktritts ist an keine bestimmte Form gebunden. Der Verbraucher kann 
dafür das Muster-Widerrufsformular verwenden. Die Rücktrittsfrist ist gewahrt, wenn die Rücktrittserklä-
rung innerhalb der Frist abgesendet wird.

(2)  Der Unternehmer kann dem Verbraucher auch die Möglichkeit einräumen, das Muster-Widerrufsformu-
lar oder eine anders formulierte Rücktrittserklärung auf der Website des Unternehmers elektronisch auszu-
füllen und abzuschicken. Gibt der Verbraucher eine Rücktrittserklärung auf diese Weise ab, so hat ihm der 
Unternehmer unverzüglich eine Bestätigung über den Eingang der Rücktrittserklärung auf einem dauerhaf-
ten Datenträger zu übermitteln.

Beginn der Vertragserfüllung vor Ablauf der Rücktrittsfrist

§ 10 FAGG  Hat ein Fernabsatzvertrag oder ein außerhalb von Geschäftsräumen geschlossener Vertrag eine 
Dienstleistung, die nicht in einem begrenzten Volumen oder in einer bestimmten Menge angebotene Liefe-
rung von Wasser, Gas oder Strom oder die Lieferung von Fernwärme zum Gegenstand und wünscht der Ver-
braucher, dass der Unternehmer noch vor Ablauf der Rücktrittsfrist nach § 11 mit der Vertragserfüllung be-
ginnt, so muss der Unternehmer den Verbraucher dazu auffordern, ihm ein ausdrücklich auf diese vorzeitige
Vertragserfüllung gerichtetes Verlangen – im Fall eines außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Ver-
trags auf einem dauerhaften Datenträger – zu erklären.

Pflichten des Verbrauchers bei Rücktritt von einem Vertrag über Dienstleistungen, Energie- und Wasser-
lieferungen oder digitale Inhalte

§ 16 FAGG (1)  Tritt der Verbraucher nach § 11 Abs. 1 von einem Vertrag über Dienstleistungen oder über 
die in § 10 genannten Energie- und Wasserlieferungen zurück, nachdem er ein Verlangen gemäß § 10 erklärt
und der Unternehmer hierauf mit der Vertragserfüllung begonnen hat, so hat er dem Unternehmer einen 
Betrag zu zahlen, der im Vergleich zum vertraglich vereinbarten Gesamtpreis verhältnismäßig den vom Un-
ternehmer bis zum Rücktritt erbrachten Leistungen entspricht. Ist der Gesamtpreis überhöht, so wird der 
anteilig zu zahlende Betrag auf der Grundlage des Marktwerts der erbrachten Leistungen berechnet.

 siehe Anhang
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(2)  Die anteilige Zahlungspflicht nach Abs. 1 besteht nicht, wenn der Unternehmer seiner Informations-
pflicht nach § 4 Abs. 1 Z 8 und 10 nicht nachgekommen ist.

Ausnahmen vom Rücktrittsrecht

§ 18 FAGG (1)  Der Verbraucher hat kein Rücktrittsrecht bei Fernabsatz- oder außerhalb von Geschäftsräu-
men geschlossenen Verträgen über Dienstleistungen, wenn der Unternehmer – auf Grundlage eines ausdrü-
cklichen Verlangens des Verbrauchers nach § 10 sowie einer Bestätigung des Verbrauchers über dessen 
Kenntnis vom Verlust des Rücktrittsrechts bei vollständiger Vertragserfüllung – noch vor Ablauf der Rück-
trittsfrist nach § 11 mit der Ausführung der Dienstleistung begonnen hatte und die Dienstleistung sodann 
vollständig erbracht wurde.

2. Rücktritt vom Immobiliengeschäft nach § 30 a KSchG

Ein Auftraggeber (Kunde), der Verbraucher (§ 1 KSchG) ist, kann binnen einer Woche schriftlich seinen 
Rücktritt erklären wenn,
 er seine Vertragserklärung am Tag der erstmaligen Besichtigung des Vertragsobjektes abgegeben hat,
 seine Erklärung auf den Erwerb eines Bestandrechts (insbes. Mietrechts), eines sonstigen Gebrauchs- 

oder Nutzungsrechts oder des Eigentums gerichtet ist, und zwar
 an einer Wohnung, an einem Einfamilienwohnhaus oder einer Liegenschaft, die zum Bau eines Einfami-

lienwohnhauses geeignet ist, und dies
 zur Deckung des dringenden Wohnbedürfnisses des Verbrauchers oder eines nahen Angehörigen die-

nen soll.

Die Frist beginnt erst dann zu laufen, wenn der Verbraucher eine Zweitschrift der Vertragserklärung und 
eine Rücktrittsbelehrung erhalten hat, d. h. entweder am Tag nach Abgabe der Vertragserklärung oder, so-
fern die Zweitschrift samt Rücktrittsbelehrung später ausgehändigt worden ist, zu diesem späteren Zeit-
punkt. Das Rücktrittsrecht erlischt jedenfalls spätestens einen Monat nach dem Tag der erstmaligen Besich-
tigung.
Die Vereinbarung eines Angelds, Reugelds oder einer Anzahlung vor Ablauf der Rücktrittsfrist nach § 30 a 
KSchG ist unwirksam. 

Eine an den Immobilienmakler gerichtete Rücktrittserklärung bezüglich eines Immobiliengeschäfts gilt 
auch für einen im Zug der Vertragserklärung geschlossenen Maklervertrag.
Die Absendung der Rücktrittserklärung am letzten Tag der Frist (Datum des Poststempels) genügt. Als Rück-
trittserklärung genügt die Übersendung eines Schriftstückes, das eine Vertragserklärung auch nur einer Par-
tei enthält, mit einem Zusatz, der die Ablehnung des Verbrauchers erkennen lässt.

3. Rücktrittsrecht bei „Haustürgeschäften“ nach § 3 KSchG

Ist (nur) anzuwenden auf Verträge, die explizit vom Anwendungsbereich des Fern- und Auswärtsgeschäfte-
gesetz (FAGG) ausgenommen sind. 

Ein Auftraggeber (Kunde), der Verbraucher (§ 1 KSchG) ist und seine Vertragserklärung
 weder in den Geschäftsräumen des Unternehmers abgegeben,
 noch die Geschäftsverbindung zur Schließung des Vertrages mit dem Unternehmer selbst angebahnt 

hat, kann bis zum Zustandekommen des Vertrages oder danach binnen 14 Tagen seinen Rücktritt erklä-
ren.

Die Frist beginnt erst zu laufen, wenn dem Verbraucher eine „Urkunde“ ausgefolgt wurde, die Namen und 
Anschrift des Unternehmers, die zur Identifizierung des Vertrages notwendigen Angaben sowie eine Beleh-
rung über das Rücktrittsrecht, die Rücktrittsfrist und die Vorgangsweise für die Ausübung des Rücktritts-
rechts enthält.

10
10

– 10 –



Bei fehlender  Belehrung über das Rücktrittsrecht steht dem Verbraucher das Rücktrittsrecht  für eine Frist 
von zwölf Monaten und 14 Tagen ab Vertragsabschluss zu. Holt der Unternehmer die Urkundenausfolgung 
innerhalb der zwölf Monate ab dem Fristbeginn nach, so endet die verlängerte Rücktrittsfrist 14 Tage nach 
dem Zeitpunkt, zu dem der Verbraucher die Urkunde erhält.

Die Erklärung des Rücktritts ist an keine bestimmte Form gebunden. Die Rücktrittsfrist ist gewahrt, wenn die
Rücktrittserklärung innerhalb der Frist abgesendet wird.

4. Das Rücktrittsrecht bei Nichteintritt maßgeblicher Umstände (§ 3 a KSchG)

Der Verbraucher kann von seinem Vertragsantrag oder vom Vertrag schriftlich zurück- treten, wenn
 ohne seine Veranlassung,
 maßgebliche Umstände,
 die vom Unternehmer als wahrscheinlich dargestellt wurden,
 nicht oder in erheblich geringerem Ausmaß eingetreten sind.

Maßgebliche Umstände sind
 die erforderliche Mitwirkung oder Zustimmung eines Dritten,
 steuerrechtliche Vorteile,
 eine öffentliche Förderung oder die Aussicht auf einen Kredit.

Die Rücktrittsfrist beträgt eine Woche ab Erkennbarkeit des Nichteintritts für den Verbraucher, wenn er 
über dieses Rücktrittsrecht schriftlich belehrt wurde. Das Rücktrittsrecht endet aber jedenfalls einen Monat 
nach beidseitiger vollständiger Vertragserfüllung.

Ausnahmen vom Rücktrittsrecht:

 Wissen oder wissen müssen des Verbrauchers über den Nichteintritt bei den Vertragsverhandlungen.
 Im einzelnen ausgehandelter Ausschluss des Rücktrittsrechtes (formularmäßig nicht abdeckbar).
 Angemessene Vertragsanpassung.

5. Das Rücktrittsrecht beim Bauträgervertrag nach § 5 BTVG

Mit dem Bauträgervertragsgesetz wurden Schutzbestimmungen für die Erwerber von Rechten an erst zu er-
richtenden bzw. durchgreifend zu erneuernden Gebäuden, Wohnungen bzw. Geschäftsräumen geschaffen. 
Das Gesetz ist nur auf Bauträgerverträge anzuwenden, bei denen Vorauszahlungen von mehr als 150,– Euro
pro Quadratmeter Nutzfläche zu leisten sind.

Der Erwerber kann von seiner Vertragserklärung zurücktreten, wenn ihm der Bauträger nicht eine Woche 
vor deren Abgabe schriftlich folgendes mitgeteilt hat:
1. den vorgesehenen Vertragsinhalt;
2. den vorgesehenen Wortlaut der Vereinbarung mit dem Kreditinstitut (wenn die Sicherungs-pflicht nach

§ 7 Abs. 6 Z 2 (Sperrkontomodell) erfüllt werden soll)
3. den vorgesehenen Wortlaut der Bescheinigung nach § 7 Abs. 6 Z 3 lit. c; (wenn die Sicherungspflicht 

nach § 7 Abs. 6 Z 3 (Bonitätsmodell im geförderten Mietwohnbau) erfüllt werden soll)
4. den vorgesehenen Wortlaut der ihm auszustellenden Sicherheit (wenn die Sicherungspflicht  schuld-

rechtlich (§ 8) ohne Bestellung eines Treuhänders (Garantie, Versicherung) erfüllt werden soll)
5. gegebenenfalls den vorgesehenen Wortlaut der Zusatzsicherheit nach § 9 Abs. 4 (wenn die Sicherungs-

pflicht des Bauträgers durch grundbücherliche Sicherstellung (§§ 9 und 10) erfüllt werden soll (Raten-
plan A oder B))

Sofern der Erwerber nicht spätestens eine Woche vor Abgabe seiner Vertragserklärung die oben in Pkt. 1–5 
genannten Informationen sowie eine Belehrung über das Rücktrittsrecht schriftlich erhält, steht ihm ein 
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Rücktrittsrecht zu. Der Rücktritt kann vor Zustandekommen des Vertrages unbefristet erklärt werden; da-
nach ist der Rücktritt binnen 14 Tagen zu erklären. Die Rücktrittsfrist beginnt mit Erhalt der Informationen 
zu laufen, jedoch nicht vor Zustandekommen des Vertrages. Unabhängig vom Erhalt dieser Informationen 
erlischt das Rücktrittsrecht aber jedenfalls spätestens 6 Wochen nach Zustandekommen des Vertrages.

Darüber hinaus kann der Erwerber von seiner Vertragserklärung zurücktreten, wenn eine von den Parteien 
dem Vertrag zugrunde gelegte Wohnbauförderung ganz oder in erheblichem Ausmaß aus nicht bei ihm ge-
legenen Gründen nicht gewährt wird. Der Rücktritt ist binnen 14 Tagen zu erklären. Die Rücktrittsfrist be-
ginnt, sobald der Erwerber vom Unterbleiben der Wohnbauförderung informiert wird und gleichzeitig oder 
nachher eine schriftliche Belehrung über das Rücktrittsrecht erhält.
Das Rücktrittsrecht erlischt jedoch spätestens 6 Wochen nach Erhalt der Information über das Unterbleiben
der Wohnbauförderung.

Der Erwerber kann den Rücktritt dem Bauträger oder dem Treuhänder gegenüber schriftlich erklären.

VII. Steuerliche Auswirkungen bei Veräußerung

1. Veräußerungs- und Spekulationsgewinn (Immobilienertragsteuer)

Gewinne aus der Veräußerung privater Liegenschaften werden ab 01.04.2012 unbefristet besteuert. Bei Im-
mobilien, die nach dem 31.03.2012 veräußert werden, ist hinsichtlich der Besteuerung zwischen „steuerver-
fangenen Immobilien“, die ab dem 01.04.2002 (bzw. 01.04.1997) entgeltlich angeschafft wurden, und „Alt-
fällen“ zu unterscheiden.

„Steuerverfangene Immobilien“: 30% Steuer auf Veräußerungsgewinn

Im Regelfall unterliegen Immobilien, die ab dem 01.04.2002 angeschafft wurden (bzw. ab dem 01.04.1997, 
falls eine Teilabsetzung für Herstellungsaufwendungen in Anspruch genommen wurde) einer einheitlichen 
Immobilienertragsteuer in Höhe von 30 % des Veräußerungsgewinns, der Differenz zwischen Anschaffungs-
kosten und Verkaufspreis. Steuermindernd wirken sich Instandsetzungs- und nachträgliche Herstellungs-
maßnahmen aus, soweit diese nicht mehr steuerlich geltend gemacht werden können. Geltend gemachte 
Absetzbeträge von Anschaffungs- und Herstellungskosten einschließlich jener AfA, welche bei der Berech-
nung der besonderen Einkünfte (Details siehe unten) abgezogen worden ist, sowie offene Teilabsetzbeträge 
für Instandsetzungsaufwendungen müssen hinzugerechnet werden. Für Veräußerungen bis 31.12.2015 ist 
ein Steuersatz von 25% anzuwenden. Eine Inflationsabgeltung in Höhe von 2 % pro Jahr kann ab 1.1.2016 
nicht mehr geltend gemacht werden.

HINWEIS: Vor allem bei vermieteten Immobilien kann die Ermittlung des Veräußerungsgewinns im Regelfall 
nur im Zusammenwirken mit dem Steuerberater und Immobilienverwalter des Verkäufers ermittelt werden.
Die Meldung und Abfuhr der Immobilienertragsteuer hat durch den Parteienvertreter (Vertragserrichter) 
spätestens am 15. Tag des auf den Kalendermonat des Zuflusses zweitfolgenden Kalendermonats zu erfol-
gen.

Eine an den Immobilienmakler gerichtete Rücktrittserklärung bezüglich eines Immobiliengeschäfts gilt
auch für einen im Zug der Vertragserklärung geschlossenen Maklervertrag.
Die Absendung der Rücktrittserklärung am letzten Tag der Frist (Datum des Poststempels) genügt.
Als Rücktrittserklärung genügt die Übersendung eines Schriftstückes, das eine Vertrags-erklärung auch 
nur einer Partei enthält, mit einem Zusatz, der die Ablehnung des Verbrauchers erkennen lässt.
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„Altfälle“: 4,2 % (bzw. 18 %) Steuer auf gesamten Kaufpreis

Bei einem letzten entgeltlichen Erwerb vor dem 01.04.2002 (bzw. im Falle von geltend gemachten Teilabset-
zungen gem. § 28 Abs. 3 EStG 01.04.1997) wird pauschal der Veräußerungserlös (tatsächlicher erzielter 
Kaufpreis) besteuert. Unter der gesetzlich vorgegebenen Annahme eines Veräußerungsgewinnes von 14% 
ergibt dies einen Steuersatz von

 4,2 % vom Veräußerungserlös bzw.
 18 % vom Veräußerungserlös, wenn seit dem 01.01.1988 eine Umwidmung stattgefunden hat.

Über Antrag ist es in jedem Fall möglich, den Spekulationsgewinn zu errechnen und diesen mit 30 % zu ver-
steuern oder aber auch mit dem Einkommensteuertarif zu veranlagen. Gem. § 20 Abs 2 EStG sind dann auch
Verkaufsnebenkosten abzugsfähig.

2. Befreiung von der Immobilienertragsteuer

A) Hauptwohnsitzbefreiung

Wenn eine Immobilie ab der Anschaffung mindestens zwei Jahre durchgehend bis zur Veräußerung als 
Hauptwohnsitz gedient hat oder 5 Jahre durchgehender Hauptwohnsitz in den letzten 10 Jahren vor Veräu-
ßerung gegeben ist, fällt keine Immobilienertragsteuer an.

B) Selbst erstellte Gebäude

Eine solche Steuerbefreiung ist auch für selbst erstellte Gebäude (Veräußerer hat die Bauherreneigen-
schaft) gegeben: Diese Gebäude dürfen aber in den letzten 10 Jahren vor Veräußerung nicht zur Erzielung 
von Einkünften aus Vermietung und Verpachtung verwendet worden sein.

C) Weitere Ausnahmen

Weitere Ausnahmen sind für Tauschvorgänge im Rahmen eines Zusammenlegungs- oder Flurbereinigungs-
verfahrens vorgesehen sowie für Anrechnung von Grunderwerbsteuern und Stiftungseingangssteuern so-
wie Erbschafts- & Schenkungssteuern der letzten 3 Jahre vor Veräußerung auf die Spekulationssteuer.

3.Teilabsetzbeträge und Spekulationsgewinn-Ermittlung

Bei Ermittlung des Spekulationsgewinnes von „steuerverfangenen“ Grundstücken müssen die begünstigt ab-
gesetzten Teilbeträge für Herstellungsaufwendungen – neben den abgesetzten Instandsetzungszehnteln 
bzw. (ab 2016) Instandsetzungsfünfzehnteln – dem Spekulationsgewinn hinzugerechnet werden. Sie sind 
demnach gem § 30 Abs 3 EStG bereits im Spekulationsgewinn enthalten und daher mit dem besonderen 
Steuersatz von 30% besteuert.

Bei nicht mehr steuerverfangenen Grundstücken erfolgt anlässlich der Veräußerung von vermieteten Grund-
stücken bei Ermittlung des Veräußerungsgewinnes nach der Pauschalmethode (mit 4,2 % des Veräuße-
rungserlöses) eine Nachversteuerung in Form der Hinzurechnung in Höhe der Hälfte der in den letzten 15 
Jahren vor der Veräußerung abgesetzten Herstellungsfünfzehntel (im Sonderfall auch Zehntel) mit dem Son-
dersteuersatz von 30 %.

4. Verlust der Zehntel- bzw. Fünfzehntelabsetzung

Wenn der Verkäufer für Instandsetzungs- und Herstellungsaufwendungen einen Antrag auf Absetzung in 
Teilbeträgen gemäß § 28 Abs. 2, 3 und 4 EStG 1988 (Zehntel- bzw. Fünfzehntelabsetzung) gestellt hat, geht 
das Recht der Absetzung der im Zeitpunkt des Verkaufes noch nicht geltend gemachten Zehntel- bzw. Fünf-
zehntelbeträge für den Verkäufer und den Käufer verloren.
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5. Vorsteuerberichtigung und Umsatzsteuer

Vorsteuerbeträge, resultierend aus Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen, sowie aus Großreparatu-
ren, sind bei Übertragung unter Lebenden innerhalb der nachfolgenden 19 Jahre anteilig zu berichtigen. Für 
bereits vor dem 01.04.2012 genutzte bzw. verwendete Anlagegüter gibt es aber eine Übergangsvorschrift, 
die einen neunjährigen Berichtigungszeitraum vorsieht. Bei unternehmerischer Nutzung des Rechtsnachfol-
gers (z.B. Zinshaus) kann die Vorsteuerberichtigung vermieden werden, indem 20 % Umsatzsteuer zum 
Kaufpreis zusätzlich in Rechnung gestellt wird.
Zu beachten sind jedoch die Auswirkungen des 1. StabilitätsG 2012 bei nicht fast ausschließlich zum Vor-
steuerabzug berechtigenden Umsätzen eines Mieters. Es ist in jedem Fall zu empfehlen, die umsatzsteuer-
rechtliche Situation im Detail vor der Kaufvertragserstellung mit einem Steuerexperten zu erörtern.

6. Verkauf von Waldgrundstücken

Die stillen Reserven aus dem stehenden Holz werden aufgedeckt und sind zu versteuern.

Diese Broschüre wird Ihnen von der Firma

JS Bauprojektentwicklung GmbH
UID: ATU 78171924 FN: 576580m
E-Mail: architekturmodern@gmail.com 

überreicht, welche als Makler tätig ist und durch

Herrn, Mario Oswald vertreten ist.

Entsprechend dem bestehenden Geschäftsgebrauch kann der Makler als Doppelmakler tätig sein.

Der Makler steht mit dem zu vermittelnden Dritten in einem familiären oder wirtschaftlichen 
Naheverhältnis.
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Widerrufsformular

(wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und
senden es zurück)

JS Bauprojektentwicklung GmbH
                                                                    UID: ATU 78171924 FN: 576580m

           E-Mail: architekturmodern@gmail.com 

-  Hiermit  widerrufe(n) ich/wir(*)  den von mir/uns(*) abgeschlossenen Vertrag über den
Kauf der folgenden Waren(*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*):

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

- Bestellt am (*) / erhalten am (*):
                                                                                                                                                                                                                                                   

- Name des/der Verbraucher(s):
                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                   

- Anschrift des/der Verbraucher(s):
                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                  
- Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)

- Datum:                                                                                                                  

(*) Unzutreffendes streichen

Muster-Widerrufsformular gem. Anhang I zu BGBl. I 2014/33
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BUNDESGESETZBLATT 
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH 

Jahrgang 2014 Ausgegeben am 26. Mai 2014 Teil I 

33. Bundesgesetz: Verbraucherrechte-Richtlinie-Umsetzungsgesetz – VRUG 
 (NR: GP XXV RV 89 AB 92 S. 21. BR: AB 9169 S. 829.) 
 [CELEX-Nr.: 32011L0083] 

33. Bundesgesetz, mit dem das allgemeine bürgerliche Gesetzbuch, das 
Konsumentenschutzgesetz und das Verbraucherbehörden-Kooperationsgesetz geändert 
werden und ein Bundesgesetz über Fernabsatz- und außerhalb von Geschäftsräumen 
geschlossene Verträge (Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz – FAGG) erlassen wird 
(Verbraucherrechte-Richtlinie-Umsetzungsgesetz – VRUG) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel 1 

Änderung des ABGB 

Das allgemeine bürgerliche Gesetzbuch, JGS Nr. 946/1811, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 179/2013, wird wie folgt geändert: 

1. § 429 lautet: 
„§ 429. Wenn die Sache mit Willen des Übernehmers an einen anderen Ort als den Erfüllungsort 

übersendet wird, ist die Sache bereits mit ihrer Aushändigung an eine mit der Übersendung betraute 
Person übergeben, sofern die Art der Übersendung der getroffenen Vereinbarung, mangels einer solchen 
der Verkehrsübung entspricht.“ 

2. Dem § 905 wird folgender Abs. 3 angefügt: 
„(3) Die Gefahr für eine mit Willen des Gläubigers an einen anderen Ort als den Erfüllungsort 

übersendete Sache geht mit dem Zeitpunkt der Übergabe (§ 429) an den Gläubiger über.“ 

3. In § 1420 wird das Klammerzitat „(§ 905, § 907a Abs. 1)“ durch das Klammerzitat „(§ 905 Abs. 1 und 
2, § 906, § 907a Abs. 1, § 907b)“ ersetzt. 

4. § 1503 wird folgender Abs. 4 angefügt: 
„(4) Die §§ 429, 905 und 1420 in der Fassung des Verbraucherrechte-Richtlinie-

Umsetzungsgesetzes, BGBl. I Nr. 33/2014, treten mit 13. Juni 2014 in Kraft.“ 

Artikel 2 

Änderung des Konsumentenschutzgesetzes 

Das Konsumentenschutzgesetz, BGBl. Nr. 140/1979, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 50/2013, wird wie folgt geändert: 

1. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 lautet: 
„(1) Hat der Verbraucher seine Vertragserklärung weder in den vom Unternehmer für seine 

geschäftlichen Zwecke dauernd benützten Räumen noch bei einem von diesem dafür auf einer Messe 
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oder einem Markt benützten Stand abgegeben, so kann er von seinem Vertragsantrag oder vom Vertrag 
zurücktreten. Dieser Rücktritt kann bis zum Zustandekommen des Vertrags oder danach binnen 14 Tagen 
erklärt werden. Der Lauf dieser Frist beginnt mit der Ausfolgung einer Urkunde, die zumindest den 
Namen und die Anschrift des Unternehmers, die zur Identifizierung des Vertrags notwendigen Angaben 
sowie eine Belehrung über das Rücktrittsrecht, die Rücktrittsfrist und die Vorgangsweise für die 
Ausübung des Rücktrittsrechts enthält, an den Verbraucher, frühestens jedoch mit dem Zustandekommen 
des Vertrags, bei Kaufverträgen über Waren mit dem Tag, an dem der Verbraucher den Besitz an der 
Ware erlangt. Ist die Ausfolgung einer solchen Urkunde unterblieben, so steht dem Verbraucher das 
Rücktrittsrecht für eine Frist von zwölf Monaten und 14 Tagen ab Vertragsabschluss beziehungsweise 
Warenlieferung zu; wenn der Unternehmer die Urkundenausfolgung innerhalb von zwölf Monaten ab 
dem Fristbeginn nachholt, so endet die verlängerte Rücktrittsfrist 14 Tage nach dem Zeitpunkt, zu dem 
der Verbraucher die Urkunde erhält. Bei Versicherungsverträgen endet die Rücktrittsfrist spätestens einen 
Monat nach Zustandekommen des Vertrags.“; 

b) in Abs. 3 Z 3 wird der Betrag „15 Euro“ durch den Betrag „25 Euro“ ersetzt und wird der Betrag 
„45 Euro“ durch den Betrag „50 Euro“ ersetzt; 

c) in Abs. 3 werden folgende Z 4 und 5 angefügt: 
 „4. bei Verträgen, die dem Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz unterliegen, oder 
 5. bei Vertragserklärungen, die der Verbraucher in körperlicher Abwesenheit des Unternehmers 

abgegeben hat, es sei denn, dass er dazu vom Unternehmer gedrängt worden ist.“; 

d) Abs. 4 lautet: 
„(4) Die Erklärung des Rücktritts ist an keine bestimmte Form gebunden. Die Rücktrittsfrist ist 

gewahrt, wenn die Rücktrittserklärung innerhalb der Frist abgesendet wird.“; 

e) Abs. 5 lautet: 
„(5) Der Verbraucher kann ferner von seinem Vertragsantrag oder vom Vertrag zurücktreten, wenn 

der Unternehmer gegen die gewerberechtlichen Regelungen über das Sammeln und die Entgegennahme 
von Bestellungen auf Dienstleistungen (§ 54 GewO 1994), über das Aufsuchen von Privatpersonen und 
Werbeveranstaltungen (§ 57 GewO 1994) oder über die Entgegennahme von Bestellungen auf Waren von 
Privatpersonen (§ 59 GewO 1994) verstoßen hat. Die Bestimmungen des Abs. 1, Abs. 3 Z 4 und 5 und 
Abs. 4 sind auch auf dieses Rücktrittsrecht anzuwenden. Dieses steht dem Verbraucher auch in den Fällen 
des Abs. 3 Z 1 bis 3 zu.“. 

2. § 5a samt Überschrift lautet: 
„Allgemeine Informationspflichten des Unternehmers 

§ 5a. (1) Bevor der Verbraucher durch einen Vertrag oder seine Vertragserklärung gebunden ist, 
muss ihn der Unternehmer in klarer und verständlicher Weise über Folgendes informieren, soweit sich 
diese Informationen nicht bereits unmittelbar aus den Umständen ergeben: 
 1. die wesentlichen Eigenschaften der Ware oder Dienstleistung in dem für das 

Kommunikationsmittel und die Ware oder Dienstleistung angemessenen Umfang, 
 2. den Namen oder die Firma und die Telefonnummer des Unternehmers sowie die Anschrift seiner 

Niederlassung, 
 3. den Gesamtpreis der Ware oder Dienstleistung einschließlich aller Steuern und Abgaben, wenn 

aber der Preis aufgrund der Beschaffenheit der Ware oder Dienstleistung vernünftigerweise nicht 
im Voraus berechnet werden kann, die Art der Preisberechnung und gegebenenfalls alle 
zusätzlichen Fracht-, Liefer- oder Versandkosten oder, wenn diese Kosten vernünftigerweise 
nicht im Voraus berechnet werden können, das allfällige Anfallen solcher zusätzlicher Kosten, 

 4. gegebenenfalls die Zahlungs-, Liefer- und Leistungsbedingungen, den Zeitraum, innerhalb 
dessen nach der Zusage des Unternehmers die Ware geliefert oder die Dienstleistung erbracht 
wird, sowie ein allenfalls vorgesehenes Verfahren beim Umgang des Unternehmers mit 
Beschwerden, 

 5. zusätzlich zu dem Hinweis auf das Bestehen eines gesetzlichen Gewährleistungsrechts für die 
Ware gegebenenfalls das Bestehen und die Bedingungen von Kundendienstleistungen nach dem 
Verkauf und von gewerblichen Garantien, 

 6. gegebenenfalls die Laufzeit des Vertrags oder die Bedingungen für die Kündigung unbefristeter 
Verträge oder sich automatisch verlängernder Verträge, 
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 7. gegebenenfalls die Funktionsweise digitaler Inhalte einschließlich anwendbarer technischer 
Schutzmaßnahmen für solche Inhalte und 

 8. gegebenenfalls — soweit wesentlich — die Interoperabilität digitaler Inhalte mit Hard- und 
Software, soweit diese dem Unternehmer bekannt ist oder vernünftigerweise bekannt sein muss. 

(2) Die in Abs. 1 festgelegten Informationspflichten gelten nicht für Verträge 
 1. über Geschäfte des täglichen Lebens, die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses sofort erfüllt 

werden, 
 2. die dem Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz unterliegen, 
 3. über soziale Dienstleistungen einschließlich der Bereitstellung und Vermietung von 

Sozialwohnungen, der Kinderbetreuung oder der Unterstützung von dauerhaft oder 
vorübergehend hilfsbedürftigen Familien oder Personen einschließlich Langzeitpflege, 

 4. über Gesundheitsdienstleistungen gemäß Artikel 3 Buchstabe a der Richtlinie 2011/24/EU über 
die Ausübung der Patientenrechte in der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung, ABl. 
Nr. L 88 vom 4.4.2011 S. 45, unabhängig davon, ob sie von einer Einrichtung des 
Gesundheitswesens erbracht werden, 

 5. über Glücksspiele, die einen geldwerten Einsatz verlangen, einschließlich Lotterien, Glücksspiele 
in Spielkasinos und Wetten, 

 6. über Finanzdienstleistungen, 
 7. über die Begründung, den Erwerb oder die Übertragung von Eigentum oder anderen Rechten an 

unbeweglichen Sachen, 
 8. über den Bau von neuen Gebäuden, erhebliche Umbaumaßnahmen an bestehenden Gebäuden 

oder die Vermietung von Wohnraum, 
 9. die in den Geltungsbereich der Richtlinie 90/314/EWG über Pauschalreisen, ABl. Nr. L 158 vom 

23.6.1990 S. 59, fallen, 
 10. die in den Geltungsbereich der Richtlinie 2008/122/EG über den Schutz der Verbraucher im 

Hinblick auf bestimmte Aspekte von Teilzeitnutzungsverträgen, Verträgen über langfristige 
Urlaubsprodukte sowie Wiederverkaufs- und Tauschverträgen, ABl. Nr. L 33 vom 3.2.2009 
S. 10, fallen, 

 11. die vor einem öffentlichen Amtsträger geschlossen werden, der gesetzlich zur Unabhängigkeit 
und Unparteilichkeit verpflichtet ist und durch umfassende rechtliche Aufklärung sicherzustellen 
hat, dass der Verbraucher den Vertrag nur aufgrund gründlicher rechtlicher Prüfung und in 
Kenntnis seiner rechtlichen Tragweite abschließt, 

 12. über die Lieferung von Lebensmitteln, Getränken oder sonstigen Haushaltsgegenständen des 
täglichen Bedarfs, die vom Unternehmer im Rahmen häufiger und regelmäßiger Fahrten am 
Wohnsitz, am Aufenthaltsort oder am Arbeitsplatz des Verbrauchers geliefert werden, 

 13. über die Beförderung von Personen, 
 14. die unter Verwendung von Warenautomaten oder automatisierten Geschäftsräumen geschlossen 

werden, 
 15. die mit Betreibern von Telekommunikationsmitteln mit Hilfe öffentlicher Fernsprecher zu deren 

Nutzung geschlossen werden oder die zur Nutzung einer einzelnen von einem Verbraucher 
hergestellten Telefon-, Internet- oder Faxverbindung geschlossen werden.“ 

3. § 5b samt Überschrift lautet: 
„Telefonische Vertragsabschlüsse im Zusammenhang mit Gewinnzusagen oder Wett- und 

Lotteriedienstleistungen 
§ 5b. Verträge, die während eines vom Unternehmer eingeleiteten Anrufs im Zusammenhang mit 

Gewinnzusagen oder Wett- und Lotteriedienstleistungen ausgehandelt werden, sind nichtig. Auf die 
Ungültigkeit des Vertrags kann sich nur der Verbraucher berufen. Für Leistungen, die der Unternehmer 
trotz der Nichtigkeit derartiger Verträge erbracht hat, kann er weder ein Entgelt noch eine Wertminderung 
verlangen. Der Verbraucher kann alle Zahlungen und Leistungen, die vom Unternehmer entgegen dieser 
Bestimmung angenommen wurden, zurückfordern.“ 

4. Die bisherige Überschrift vor § 5a „Vertragsabschlüsse im Fernabsatz“ entfällt; die bisherigen §§ 5c 
bis 5i werden aufgehoben; und der bisherige § 5j erhält die Paragraphenbezeichnung „§ 5c.“ und die 
Überschrift „Verbindlichkeit von Gewinnzusagen“. 
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5. Nach § 6a werden folgende §§ 6b und 6c samt Überschriften eingefügt: 
„Kosten telefonischer Kontaktaufnahme nach Vertragsabschluss 

§ 6b. Hat der Unternehmer einen Telefonanschluss eingerichtet, um im Zusammenhang mit 
geschlossenen Verbraucherverträgen seinen Vertragspartnern eine telefonische Kontaktnahme mit ihm zu 
ermöglichen, so darf er einem Verbraucher, der diese Möglichkeit in Anspruch nimmt, dafür kein Entgelt 
anlasten. Das Recht von Anbietern von Telekommunikationsdiensten, Entgelte für eigentliche 
Kommunikationsdienstleistungen zu verlangen, bleibt dadurch unberührt. 

Zusätzliche Zahlungen 
§ 6c. (1) Eine Vereinbarung, mit der sich ein Verbraucher neben dem für die Hauptleistung 

vereinbarten Entgelt zu weiteren Zahlungen – etwa als Entgelt für eine Zusatzleistung des Unternehmers 
– verpflichtet, kommt nur wirksam zustande, wenn ihr der Verbraucher ausdrücklich zustimmt. Eine 
solche Zustimmung liegt insbesondere dann nicht vor, wenn der Verbraucher zur Vermeidung einer 
Vertragserklärung eine vom Unternehmer vorgenommene Voreinstellung ablehnen müsste, diese 
Ablehnung jedoch unterlässt. 

(2) Fehlt die nach Abs. 1 erforderliche Zustimmung, so hat der Unternehmer dem Verbraucher 
geleistete zusätzliche Zahlungen zurückzuerstatten. 

(3) Der Verbraucher kann die Wirksamkeit der Vereinbarung nachträglich herbeiführen, indem er 
dieser im Sinn des Abs. 1 ausdrücklich zustimmt. 

(4) Die Abs. 1 bis 3 gelten nicht für die in § 5a Abs. 2 Z 3 bis 8, 10 bis 12, 14 und 15 angeführten 
Verträge.“ 

6. Nach § 7 werden folgende §§ 7a und 7b samt Überschriften eingefügt: 
„Leistungsfrist bei Verträgen über Waren 

§ 7a. Mangels anderer vertraglicher Vereinbarung hat der Unternehmer die Ware ohne unnötigen 
Aufschub, jedenfalls aber nicht später als 30 Tage nach Vertragsabschluss bereitzustellen oder – wenn die 
Übersendung der Ware vereinbart ist – beim Verbraucher abzuliefern. 

Gefahrenübergang bei Übersendung der Ware 
§ 7b. Wenn der Unternehmer die Ware übersendet, geht die Gefahr für den Verlust oder die 

Beschädigung der Ware erst auf den Verbraucher über, sobald die Ware an den Verbraucher oder an 
einen von diesem bestimmten, vom Beförderer verschiedenen Dritten abgeliefert wird. Hat aber der 
Verbraucher selbst den Beförderungsvertrag geschlossen, ohne dabei eine vom Unternehmer 
vorgeschlagene Auswahlmöglichkeit zu nützen, so geht die Gefahr bereits mit der Aushändigung der 
Ware an den Beförderer über. Mangels anderer Vereinbarung erwirbt der Verbraucher zugleich mit dem 
Gefahrenübergang das Eigentum an der Ware.“ 

7. Die §§ 26 bis 26b werden samt der Überschrift vor § 26 aufgehoben. 

8. Dem § 26d wird folgender Abs. 5 angefügt: 
„(5) Die Regelungen der Abs. 1 bis 4 gelten nicht für solche Verträge über Leistungen zur Sanierung 

von Wohnräumen, die dem Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz unterliegen.“ 

9. In § 28a Abs. 1 wird das Wort „Haustürgeschäften“ durch die Wendung „Haustürgeschäften, außerhalb 
von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen, den allgemeinen Informationspflichten des Unternehmers 
(§ 5a)“ und wird die Wendung „oder im Zusammenhang mit Diensten der Informationsgesellschaft im 
elektronischen Geschäftsverkehr oder im Zusammenhang mit Wertpapierdienstleistungen oder 
Dienstleistungen der Vermögensverwaltung oder Zahlungsdiensten oder der Ausgabe von E-Geld“ durch 
die Wendung „ , der Forderung von Telefonkosten (§ 6b) oder zusätzlichen Zahlungen (§ 6c), der 
Leistungsfrist (§ 7a) oder dem Gefahrenübergang (§ 7b), im Zusammenhang mit Diensten der 
Informationsgesellschaft im elektronischen Geschäftsverkehr, Wertpapierdienstleistungen, 
Dienstleistungen der Vermögensverwaltung, Zahlungsdiensten oder der Ausgabe von E-Geld“ ersetzt. 

10. In § 30a wird dem Abs. 3 folgender Satz angefügt: 
„Rücktrittsrechte, die dem Verbraucher nach anderen Bestimmungen – insbesondere nach §§ 11 ff. 
FAGG – zustehen, bleiben unberührt.“ 
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11. § 32 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Z 1 lauten die lit. a bis c: 
 „a) die Informationspflicht nach § 5a vollständig und mit zutreffenden Angaben zu erfüllen, 
 b) die Ware im Sinn des § 7a rechtzeitig bereitzustellen oder abzuliefern, 
 c) die in § 26d Abs. 1 vorgesehene Urkunde mit den in § 26d Abs. 2 vorgeschriebenen Angaben 

zu errichten oder“; 

b) die bisherige lit. c der Z 1 erhält die Buchstabenbezeichnungen „d)“; 

c) Z 2 lautet: 
 „2. dem § 26d Abs. 3 zuwiderhandelt,“; 

d) in Z 6 wird das Wort „oder“ an ihrem Ende durch einen Punkt ersetzt; 

e) Z 7 entfällt. 

12. Dem § 41a wird folgender Abs. 29 angefügt: 
„(29) §§ 3, 5a, 5b, 6b, 6c, 7a, 7b, 26d Abs. 5, 28a Abs. 1, 30a Abs. 3 und § 32 Abs. 1 in der Fassung 

des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 33/2014 sowie die mit diesem Bundesgesetz herbeigeführte Änderung 
der Paragraphenbezeichnung des bisherigen § 5j treten mit 13. Juni 2014 in Kraft. §§ 3, 5a, 5b, 6b, 6c, 7a, 
7b, 26d Abs. 5 und 30a Abs. 3 in der Fassung dieses Bundesgesetzes sind auf Verträge anzuwenden, die 
ab dem 13. Juni 2014 geschlossen werden; für die in § 5a Abs. 2 Z 9 angeführten Verträge ist § 6c aber 
erst ab dem 1. Juli 2015 anzuwenden. Die bisherigen §§ 5c bis 5i und 26 bis 26b sowie die bisherige 
Überschrift vor § 5a treten mit Ablauf des 12. Juni 2014 außer Kraft; sie sowie §§ 5a, 5b, 26d und 30a in 
der bisherigen Fassung sind jedoch weiterhin auf vor dem 13. Juni 2014 geschlossene Verträge 
anzuwenden.“ 

Artikel 3 

Änderung des Verbraucherbehörden-Kooperationsgesetzes 

Das Verbraucherbehörden-Kooperationsgesetz, BGBl. I Nr. 148/2006, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 2/2012, wird wie folgt geändert: 

1. Im Anhang lautet die Z 1 lit. a: 
 „a) Richtlinie 2011/83/EU über die Rechte der Verbraucher, zur Abänderung der Richtlinie 

93/13/EWG und der Richtlinie 1999/44/EG sowie zur Aufhebung der Richtlinie 85/577/EWG 
und der Richtlinie 97/7/EG, ABl. Nr. L 304 vom 22. November 2011, S. 64;“. 

2. Im Anhang entfällt die Z 1 lit. f. 

3. Der bisherige Text des § 14 erhält die Absatzbezeichnung „(1)“; folgender Abs. 2 wird angefügt: 
„(2) Z 1 des Anhangs in der Fassung des Verbraucherrechte-Richtlinie-Umsetzungsgesetzes, BGBl. I 

Nr. 33/2014, tritt mit 13. Juni 2014 in Kraft.“ 

Artikel 4 

Bundesgesetz über Fernabsatz- und außerhalb von Geschäftsräumen geschlossene 
Verträge (Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz – FAGG) 

1. Abschnitt 
Allgemeines 

Geltungsbereich 
§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz gilt für Fernabsatz- und außerhalb von Geschäftsräumen geschlossene 

Verträge (Fern- und Auswärtsgeschäfte) zwischen Unternehmern und Verbrauchern (§ 1 KSchG). 
(2) Dieses Bundesgesetz gilt – soweit in § 8 Abs. 4 nicht anderes bestimmt ist – nicht für Verträge, 

 1. die außerhalb von Geschäftsräumen geschlossen werden (§ 3 Z 1) und bei denen das vom 
Verbraucher zu zahlende Entgelt den Betrag von 50 Euro nicht überschreitet, 
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 2. über soziale Dienstleistungen einschließlich der Bereitstellung und Vermietung von 
Sozialwohnungen, der Kinderbetreuung oder der Unterstützung von dauerhaft oder 
vorübergehend hilfsbedürftigen Familien oder Personen einschließlich Langzeitpflege, 

 3. über Gesundheitsdienstleistungen gemäß Artikel 3 Buchstabe a der Richtlinie 2011/24/EU über 
die Ausübung der Patientenrechte in der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung, ABl. 
Nr. L 88 vom 4.4.2011 S. 45, unabhängig davon, ob sie von einer Einrichtung des 
Gesundheitswesens erbracht werden, dies mit Ausnahme des Vertriebs von Arzneimitteln und 
Medizinprodukten im Fernabsatz, 

 4. über Glücksspiele, die einen geldwerten Einsatz verlangen, einschließlich Lotterien, Glücksspiele 
in Spielkasinos und Wetten, 

 5. über Finanzdienstleistungen, 
 6. über die Begründung, den Erwerb oder die Übertragung von Eigentum oder anderen Rechten an 

unbeweglichen Sachen, 
 7. über den Bau von neuen Gebäuden, erhebliche Umbaumaßnahmen an bestehenden Gebäuden 

oder die Vermietung von Wohnraum, 
 8. die in den Geltungsbereich der Richtlinie 90/314/EWG über Pauschalreisen, ABl. Nr. L 158 vom 

23.6.1990 S. 59, fallen, 
 9. die in den Geltungsbereich der Richtlinie 2008/122/EG über den Schutz der Verbraucher im 

Hinblick auf bestimmte Aspekte von Teilzeitnutzungsverträgen, Verträgen über langfristige 
Urlaubsprodukte sowie Wiederverkaufs- und Tauschverträgen, ABl. Nr. L 33 vom 3.2.2009 
S. 10, fallen, 

 10. die vor einem öffentlichen Amtsträger geschlossen werden, der gesetzlich zur Unabhängigkeit 
und Unparteilichkeit verpflichtet ist und durch umfassende rechtliche Aufklärung sicherzustellen 
hat, dass der Verbraucher den Vertrag nur aufgrund gründlicher rechtlicher Prüfung und in 
Kenntnis seiner rechtlichen Tragweite abschließt, 

 11. über die Lieferung von Lebensmitteln, Getränken oder sonstigen Haushaltsgegenständen des 
täglichen Bedarfs, die vom Unternehmer im Rahmen häufiger und regelmäßiger Fahrten am 
Wohnsitz, am Aufenthaltsort oder am Arbeitsplatz des Verbrauchers geliefert werden, 

 12. die unter Verwendung von Warenautomaten oder automatisierten Geschäftsräumen geschlossen 
werden, 

 13. die mit Betreibern von Telekommunikationsmitteln mit Hilfe öffentlicher Fernsprecher zu deren 
Nutzung geschlossen werden oder die zur Nutzung einer einzelnen von einem Verbraucher 
hergestellten Telefon-, Internet- oder Faxverbindung geschlossen werden. 

(3) Für Verträge über die Beförderung von Personen ist nur § 8 anzuwenden. 
(4) Soweit eine Bestimmung dieses Bundesgesetzes zu einer anderen Gesetzesbestimmung, die der 

Umsetzung eines sektorspezifischen Unionsrechtsakts dient, oder zu einem innerstaatlich unmittelbar 
anwendbaren Unionsrechtsakt in einem unlösbaren inhaltlichen Widerspruch steht, ist sie auf die von der 
kollidierenden Vorschrift erfassten Verträge nicht anzuwenden. 

Zwingendes Recht 
§ 2. Soweit Vereinbarungen zum Nachteil des Verbrauchers von den Bestimmungen dieses 

Bundesgesetzes abweichen, sind sie unwirksam. 
Begriffsbestimmungen 

§ 3. In diesem Bundesgesetz bezeichnet der Ausdruck 
 1. „außerhalb von Geschäftsräumen geschlossener Vertrag“ jeden Vertrag zwischen einem 

Unternehmer und einem Verbraucher, 
 a) der bei gleichzeitiger körperlicher Anwesenheit des Unternehmers und des Verbrauchers an 

einem Ort geschlossen wird, der kein Geschäftsraum des Unternehmers ist, 
 b) für den der Verbraucher unter den in lit. a genannten Umständen ein Angebot gemacht hat, 
 c) der in den Geschäftsräumen des Unternehmers oder durch Fernkommunikationsmittel 

geschlossen wird, unmittelbar nachdem der Verbraucher an einem anderen Ort als den 
Geschäftsräumen des Unternehmers bei gleichzeitiger körperlicher Anwesenheit des 
Unternehmers oder dessen Beauftragten und des Verbrauchers persönlich und individuell 
angesprochen wurde, oder 

 d) der auf einem Ausflug geschlossen wird, der von einem Unternehmer oder von dessen 
Beauftragten in der Absicht oder mit dem Ergebnis organisiert wurde, dass der Unternehmer 
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für den Verkauf von Waren oder die Erbringung von Dienstleistungen beim Verbraucher wirbt 
oder werben lässt und entsprechende Verträge mit dem Verbraucher abschließt; 

 2. „Fernabsatzvertrag“ jeden Vertrag, der zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher 
ohne gleichzeitige körperliche Anwesenheit des Unternehmers und des Verbrauchers im Rahmen 
eines für den Fernabsatz organisierten Vertriebs- oder Dienstleistungssystems geschlossen wird, 
wobei bis einschließlich des Zustandekommens des Vertrags ausschließlich 
Fernkommunikationsmittel verwendet werden; 

 3. „Geschäftsräume“ unbewegliche Gewerberäume, in denen der Unternehmer seine Tätigkeit 
dauerhaft ausübt, oder bewegliche Gewerberäume, in denen der Unternehmer seine Tätigkeit für 
gewöhnlich ausübt; 

 4. „öffentliche Versteigerung“ eine Verkaufsmethode, bei der der Unternehmer Verbrauchern, die 
bei der Versteigerung persönlich anwesend sind oder denen diese Möglichkeit gewährt wird, 
Waren oder Dienstleistungen anbietet, und zwar in einem vom Versteigerer durchgeführten, auf 
konkurrierenden Geboten basierenden transparenten Verfahren, bei dem der Bieter, der den 
Zuschlag erhalten hat, zum Erwerb der Waren oder Dienstleistungen verpflichtet ist; 

 5. „dauerhafter Datenträger“ jedes Medium, das es dem Verbraucher oder dem Unternehmer 
gestattet, an ihn persönlich gerichtete Informationen derart zu speichern, dass er sie in der Folge 
für eine für die Zwecke der Informationen angemessene Dauer einsehen kann, und das die 
unveränderte Wiedergabe der gespeicherten Informationen ermöglicht;  

 6. „digitale Inhalte“ Daten, die in digitaler Form hergestellt oder bereitgestellt werden; 
 7. „akzessorischer Vertrag“ einen Vertrag, mit dem der Verbraucher Waren oder Dienstleistungen 

erwirbt, die im Zusammenhang mit einem Fern- oder Auswärtsgeschäft stehen und bei dem diese 
Waren oder Dienstleistungen von dem Unternehmer oder einem Dritten auf der Grundlage einer 
Vereinbarung zwischen diesem Dritten und dem Unternehmer geliefert oder erbracht werden. 

2. Abschnitt 
Informationspflichten 

Inhalt der Informationspflicht; Rechtsfolgen 
§ 4. (1) Bevor der Verbraucher durch einen Vertrag oder seine Vertragserklärung gebunden ist, muss 

ihn der Unternehmer in klarer und verständlicher Weise über Folgendes informieren: 
 1. die wesentlichen Eigenschaften der Ware oder Dienstleistung in dem für das 

Kommunikationsmittel und die Ware oder Dienstleistung angemessenen Umfang, 
 2. den Namen oder die Firma des Unternehmers sowie die Anschrift seiner Niederlassung, 
 3. gegebenenfalls 
 a) die Telefonnummer, die Faxnummer und die E-Mail-Adresse, unter denen der Verbraucher 

den Unternehmer schnell erreichen und ohne besonderen Aufwand mit ihm in Verbindung 
treten kann, 

 b) die von der Niederlassung des Unternehmers abweichende Geschäftsanschrift, an die sich der 
Verbraucher mit jeder Beschwerde wenden kann, und 

 c) den Namen oder die Firma und die Anschrift der Niederlassung jener Person, in deren Auftrag 
der Unternehmer handelt, sowie die allenfalls abweichende Geschäftsanschrift dieser Person, 
an die sich der Verbraucher mit jeder Beschwerde wenden kann, 

 4. den Gesamtpreis der Ware oder Dienstleistung einschließlich aller Steuern und Abgaben, wenn 
aber der Preis aufgrund der Beschaffenheit der Ware oder Dienstleistung vernünftigerweise nicht 
im Voraus berechnet werden kann, die Art der Preisberechnung und gegebenenfalls alle 
zusätzlichen Fracht-, Liefer-, Versand- oder sonstigen Kosten oder, wenn diese Kosten 
vernünftigerweise nicht im Voraus berechnet werden können, das allfällige Anfallen solcher 
zusätzlichen Kosten, 

 5. bei einem unbefristeten Vertrag oder einem Abonnementvertrag die für jeden 
Abrechnungszeitraum anfallenden Gesamtkosten, wenn für einen solchen Vertrag Festbeträge in 
Rechnung gestellt werden, die monatlichen Gesamtkosten, wenn aber die Gesamtkosten 
vernünftigerweise nicht im Voraus berechnet werden können, die Art der Preisberechnung, 

 6. die Kosten für den Einsatz der für den Vertragsabschluss genutzten Fernkommunikationsmittel, 
sofern diese nicht nach dem Grundtarif berechnet werden, 
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 7. die Zahlungs-, Liefer- und Leistungsbedingungen, den Zeitraum, innerhalb dessen nach der 
Zusage des Unternehmers die Ware geliefert oder die Dienstleistung erbracht wird, sowie ein 
allenfalls vorgesehenes Verfahren beim Umgang des Unternehmers mit Beschwerden, 

 8. bei Bestehen eines Rücktrittsrechts die Bedingungen, die Fristen und die Vorgangsweise für die 
Ausübung dieses Rechts, dies unter Zurverfügungstellung des Muster-Widerrufsformulars gemäß 
Anhang I Teil B, 

 9. gegebenenfalls die den Verbraucher im Fall seines Rücktritts vom Vertrag gemäß § 15 treffende 
Pflicht zur Tragung der Kosten für die Rücksendung der Ware sowie bei Fernabsatzverträgen 
über Waren, die wegen ihrer Beschaffenheit üblicherweise nicht auf dem Postweg versendet 
werden, die Höhe der Rücksendungskosten, 

 10. gegebenenfalls die den Verbraucher im Fall seines Rücktritts vom Vertrag gemäß § 16 treffende 
Pflicht zur Zahlung eines anteiligen Betrags für die bereits erbrachten Leistungen, 

 11. gegebenenfalls über das Nichtbestehen eines Rücktrittsrechts nach § 18 oder über die Umstände, 
unter denen der Verbraucher sein Rücktrittsrecht verliert, 

 12. zusätzlich zu dem Hinweis auf das Bestehen eines gesetzlichen Gewährleistungsrechts für die 
Ware gegebenenfalls das Bestehen und die Bedingungen von Kundendienstleistungen und von 
gewerblichen Garantien, 

 13. gegebenenfalls bestehende einschlägige Verhaltenskodizes gemäß § 1 Abs. 4 Z 4 UWG und 
darüber, wie der Verbraucher eine Ausfertigung davon erhalten kann, 

 14. gegebenenfalls die Laufzeit des Vertrags oder die Bedingungen für die Kündigung unbefristeter 
Verträge oder sich automatisch verlängernder Verträge, 

 15. gegebenenfalls die Mindestdauer der Verpflichtungen, die der Verbraucher mit dem Vertrag 
eingeht, 

 16. gegebenenfalls das Recht des Unternehmers, vom Verbraucher die Stellung einer Kaution oder 
anderer finanzieller Sicherheiten zu verlangen, sowie deren Bedingungen, 

 17. gegebenenfalls die Funktionsweise digitaler Inhalte einschließlich anwendbarer technischer 
Schutzmaßnahmen für solche Inhalte, 

 18. gegebenenfalls — soweit wesentlich — die Interoperabilität digitaler Inhalte mit Hard- und 
Software, soweit diese dem Unternehmer bekannt ist oder vernünftigerweise bekannt sein muss, 
und 

 19. gegebenenfalls die Möglichkeit des Zugangs zu einem außergerichtlichen Beschwerde- und 
Rechtsbehelfsverfahren, dem der Unternehmer unterworfen ist, und die Voraussetzungen für 
diesen Zugang. 

(2) Im Fall einer öffentlichen Versteigerung können anstelle der in Abs. 1 Z 2 und 3 genannten 
Informationen die entsprechenden Angaben des Versteigerers übermittelt werden. 

(3) Die Informationen nach Abs. 1 Z 8, 9 und 10 können mittels der Muster-Widerrufsbelehrung 
gemäß Anhang I Teil A erteilt werden. Mit dieser formularmäßigen Informationserteilung gelten die 
genannten Informationspflichten des Unternehmers als erfüllt, sofern der Unternehmer dem Verbraucher 
das Formular zutreffend ausgefüllt übermittelt hat. 

(4) Die dem Verbraucher nach Abs. 1 erteilten Informationen sind Vertragsbestandteil. Änderungen 
sind nur dann wirksam, wenn sie von den Vertragsparteien ausdrücklich vereinbart wurden. 

(5) Hat der Unternehmer seine Pflicht zur Information über zusätzliche und sonstige Kosten nach 
Abs. 1 Z 4 oder über die Kosten für die Rücksendung der Ware nach Abs. 1 Z 9 nicht erfüllt, so hat der 
Verbraucher die zusätzlichen und sonstigen Kosten nicht zu tragen. 

(6) Die Informationspflichten nach Abs. 1 gelten unbeschadet anderer Informationspflichten nach 
gesetzlichen Vorschriften, die auf der Richtlinie 2006/123/EG über Dienstleistungen im Binnenmarkt, 
ABl. Nr. L 376 vom 27.12.2006 S. 36, oder auf der Richtlinie 2000/31/EG über bestimmte rechtliche 
Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft, insbesondere des elektronischen Geschäftsverkehrs, im 
Binnenmarkt, ABl. Nr. L 178 vom 17.7.2000 S. 1, beruhen. 

Informationserteilung bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen 
§ 5. (1) Bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen sind die in § 4 Abs. 1 

genannten Informationen dem Verbraucher auf Papier oder, sofern der Verbraucher dem zustimmt, auf 
einem anderen dauerhaften Datenträger bereitzustellen. Die Informationen müssen lesbar, klar und 
verständlich sein. 
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(2) Der Unternehmer hat dem Verbraucher eine Ausfertigung des unterzeichneten 
Vertragsdokuments oder die Bestätigung des geschlossenen Vertrags auf Papier oder, sofern der 
Verbraucher dem zustimmt, auf einem anderen dauerhaften Datenträger bereitzustellen. Gegebenenfalls 
muss die Ausfertigung oder Bestätigung des Vertrags auch eine Bestätigung der Zustimmung und 
Kenntnisnahme des Verbrauchers nach § 18 Abs. 1 Z 11 enthalten. 

Vereinfachte Informationserteilung bei Handwerkerverträgen 
§ 6. (1) Bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen über Reparatur- oder 

Instandhaltungsarbeiten, bei denen der Verbraucher das Kommen und die Dienste des Unternehmers zur 
Ausführung dieser Arbeiten ausdrücklich angefordert hat, das vom Verbraucher zu zahlende Entgelt den 
Betrag von 200 Euro nicht übersteigt und beide Vertragsteile ihre vertraglichen Verpflichtungen sofort 
erfüllen, gelten für die Informationserteilung abweichend von § 5 Abs. 1 die Bestimmungen des 
nachfolgenden Absatzes. 

(2) Der Unternehmer hat dem Verbraucher die in § 4 Abs. 1 Z 2 und 3 lit. a und c genannten 
Informationen sowie Informationen über die Höhe des Preises oder die Art der Preisberechnung 
zusammen mit einem Kostenvoranschlag über die Gesamtkosten auf Papier oder, wenn der Verbraucher 
dem zustimmt, einem anderen dauerhaften Datenträger bereitzustellen. Überdies hat der Unternehmer 
dem Verbraucher die in § 4 Abs. 1 Z 1, 8 und 11 genannten Informationen zu erteilen, kann jedoch davon 
absehen, diese auf Papier oder einem anderen dauerhaften Datenträger bereitzustellen, wenn sich der 
Verbraucher damit ausdrücklich einverstanden erklärt. Die nach § 5 Abs. 2 zur Verfügung zu stellende 
Ausfertigung oder Bestätigung muss auch die in § 4 Abs. 1 genannten Informationen enthalten. 

Informationserteilung bei Fernabsatzverträgen 
§ 7. (1) Bei Fernabsatzverträgen sind die in § 4 Abs. 1 genannten Informationen dem Verbraucher 

klar und verständlich in einer dem verwendeten Fernkommunikationsmittel angepassten Art und Weise 
bereitzustellen. Werden diese Informationen auf einem dauerhaften Datenträger bereitgestellt, so müssen 
sie lesbar sein. 

(2) Wird der Vertrag unter Verwendung eines Fernkommunikationsmittels geschlossen, bei dem für 
die Darstellung der Information nur begrenzter Raum oder begrenzte Zeit zur Verfügung steht, so hat der 
Unternehmer dem Verbraucher vor dem Vertragsabschluss über dieses Fernkommunikationsmittel 
zumindest die in § 4 Abs. 1 Z 1, 2, 4, 5, 8 und 14 genannten Informationen über die wesentlichen 
Merkmale der Waren oder Dienstleistungen, den Namen des Unternehmers, den Gesamtpreis, das 
Rücktrittsrecht, die Vertragslaufzeit und die Bedingungen der Kündigung unbefristeter Verträge zu 
erteilen. Die anderen in § 4 Abs. 1 genannten Informationen sind dem Verbraucher auf geeignete Weise 
unter Beachtung von Abs. 1 zu erteilen. 

(3) Der Unternehmer hat dem Verbraucher innerhalb einer angemessenen Frist nach dem 
Vertragsabschluss, spätestens jedoch mit der Lieferung der Waren oder vor dem Beginn der 
Dienstleistungserbringung, eine Bestätigung des geschlossenen Vertrags auf einem dauerhaften 
Datenträger zur Verfügung zu stellen, die die in § 4 Abs. 1 genannten Informationen enthält, sofern er 
diese Informationen dem Verbraucher nicht schon vor Vertragsabschluss auf einem dauerhaften 
Datenträger bereitgestellt hat. Gegebenenfalls muss die Vertragsbestätigung auch eine Bestätigung der 
Zustimmung und Kenntnisnahme des Verbrauchers nach § 18 Abs. 1 Z 11 enthalten. 

Besondere Erfordernisse bei elektronisch geschlossenen Verträgen 
§ 8. (1) Wenn ein elektronisch, jedoch nicht ausschließlich im Weg der elektronischen Post oder 

eines damit vergleichbaren individuellen elektronischen Kommunikationsmittels geschlossener 
Fernabsatzvertrag den Verbraucher zu einer Zahlung verpflichtet, hat der Unternehmer den Verbraucher, 
unmittelbar bevor dieser seine Vertragserklärung abgibt, klar und in hervorgehobener Weise auf die in § 4 
Abs. 1 Z 1, 4, 5, 14 und 15 genannten Informationen hinzuweisen. 

(2) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass der Verbraucher bei der Bestellung ausdrücklich 
bestätigt, dass die Bestellung mit einer Zahlungsverpflichtung verbunden ist. Wenn der Bestellvorgang 
die Aktivierung einer Schaltfläche oder die Betätigung einer ähnlichen Funktion erfordert, muss diese 
Schaltfläche oder Funktion gut lesbar ausschließlich mit den Worten „zahlungspflichtig bestellen“ oder 
einer gleichartigen, eindeutigen Formulierung gekennzeichnet sein, die den Verbraucher darauf hinweist, 
dass die Bestellung mit einer Zahlungsverpflichtung gegenüber dem Unternehmer verbunden ist. Kommt 
der Unternehmer den Pflichten nach diesem Absatz nicht nach, so ist der Verbraucher an den Vertrag 
oder seine Vertragserklärung nicht gebunden. 

(3) Auf Websites für den elektronischen Geschäftsverkehr ist spätestens bei Beginn des 
Bestellvorgangs klar und deutlich anzugeben, ob Lieferbeschränkungen bestehen und welche 
Zahlungsmittel akzeptiert werden. 
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(4) Die Abs. 1 bis 3 gelten auch für die in § 1 Abs. 2 Z 8 genannten Verträge. Die Regelungen in 
Abs. 2 zweiter und dritter Satz gelten auch für die in § 1 Abs. 2 Z 2 und 3 genannten Verträge, sofern 
diese auf die in Abs. 1 angeführte Weise geschlossen werden. 

Besondere Erfordernisse bei telefonisch geschlossenen Verträgen 
§ 9. (1) Bei Ferngesprächen mit Verbrauchern, die auf den Abschluss eines Fernabsatzvertrags 

abzielen, hat der Unternehmer dem Verbraucher zu Beginn des Gesprächs seinen Namen oder seine 
Firma, gegebenenfalls den Namen der Person, in deren Auftrag er handelt, sowie den geschäftlichen 
Zweck des Gesprächs offenzulegen. 

(2) Bei einem Fernabsatzvertrag über eine Dienstleistung, der während eines vom Unternehmer 
eingeleiteten Anrufs ausgehandelt wurde, ist der Verbraucher erst gebunden, wenn der Unternehmer dem 
Verbraucher eine Bestätigung seines Vertragsanbots auf einem dauerhaften Datenträger zur Verfügung 
stellt und der Verbraucher dem Unternehmer hierauf eine schriftliche Erklärung über die Annahme dieses 
Anbots auf einem dauerhaften Datenträger übermittelt. 

Beginn der Vertragserfüllung vor Ablauf der Rücktrittsfrist 
§ 10. Hat ein Fernabsatzvertrag oder ein außerhalb von Geschäftsräumen geschlossener Vertrag eine 

Dienstleistung, die nicht in einem begrenzten Volumen oder in einer bestimmten Menge angebotene 
Lieferung von Wasser, Gas oder Strom oder die Lieferung von Fernwärme zum Gegenstand und wünscht 
der Verbraucher, dass der Unternehmer noch vor Ablauf der Rücktrittsfrist nach § 11 mit der 
Vertragserfüllung beginnt, so muss der Unternehmer den Verbraucher dazu auffordern, ihm ein 
ausdrücklich auf diese vorzeitige Vertragserfüllung gerichtetes Verlangen – im Fall eines außerhalb von 
Geschäftsräumen geschlossenen Vertrags auf einem dauerhaften Datenträger – zu erklären. 

3. Abschnitt 
Rücktritt vom Vertrag 

Rücktrittsrecht und Rücktrittsfrist 
§ 11. (1) Der Verbraucher kann von einem Fernabsatzvertrag oder einem außerhalb von 

Geschäftsräumen geschlossenen Vertrag binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen zurücktreten. 
(2) Die Frist zum Rücktritt beginnt 

 1. bei Dienstleistungsverträgen mit dem Tag des Vertragsabschlusses, 
 2. bei Kaufverträgen und sonstigen auf den entgeltlichen Erwerb einer Ware gerichteten Verträgen 
 a) mit dem Tag, an dem der Verbraucher oder ein vom Verbraucher benannter, nicht als 

Beförderer tätiger Dritter den Besitz an der Ware erlangt, 
 b) wenn der Verbraucher mehrere Waren im Rahmen einer einheitlichen Bestellung bestellt hat, 

die getrennt geliefert werden, mit dem Tag, an dem der Verbraucher oder ein vom 
Verbraucher benannter, nicht als Beförderer tätiger Dritter den Besitz an der zuletzt gelieferten 
Ware erlangt, 

 c) bei Lieferung einer Ware in mehreren Teilsendungen mit dem Tag, an dem der Verbraucher 
oder ein vom Verbraucher benannter, nicht als Beförderer tätiger Dritter den Besitz an der 
letzten Teilsendung erlangt, 

 d) bei Verträgen über die regelmäßige Lieferung von Waren über einen festgelegten Zeitraum 
hinweg mit dem Tag, an dem der Verbraucher oder ein vom Verbraucher benannter, nicht als 
Beförderer tätiger Dritter den Besitz an der zuerst gelieferten Ware erlangt, 

 3. bei einem Vertrag, der die nicht in einem begrenzten Volumen oder in einer bestimmten Menge 
angebotene Lieferung von Wasser, Gas oder Strom, die Lieferung von Fernwärme oder die 
Lieferung von nicht auf einem körperlichen Datenträger gespeicherten digitalen Inhalten zum 
Gegenstand hat, mit dem Tag des Vertragsabschlusses. 

Unterbliebene Aufklärung über das Rücktrittsrecht 
§ 12. (1) Ist der Unternehmer seiner Informationspflicht nach § 4 Abs. 1 Z 8 nicht nachgekommen, 

so verlängert sich die in § 11 vorgesehene Rücktrittsfrist um zwölf Monate. 
(2) Holt der Unternehmer die Informationserteilung innerhalb von zwölf Monaten ab dem gemäß 

§ 11 Abs. 2 für den Fristbeginn maßgeblichen Tag nach, so endet die Rücktrittsfrist 14 Tage nach dem 
Zeitpunkt, zu dem der Verbraucher diese Information erhält. 
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Ausübung des Rücktrittsrechts 
§ 13. (1) Die Erklärung des Rücktritts ist an keine bestimmte Form gebunden. Der Verbraucher kann 

dafür das Muster-Widerrufsformular gemäß Anhang I Teil B verwenden. Die Rücktrittsfrist ist gewahrt, 
wenn die Rücktrittserklärung innerhalb der Frist abgesendet wird. 

(2) Der Unternehmer kann dem Verbraucher auch die Möglichkeit einräumen, das Muster-
Widerrufsformular gemäß Anhang I Teil B oder eine anders formulierte Rücktrittserklärung auf der 
Website des Unternehmers elektronisch auszufüllen und abzuschicken. Gibt der Verbraucher eine 
Rücktrittserklärung auf diese Weise ab, so hat ihm der Unternehmer unverzüglich eine Bestätigung über 
den Eingang der Rücktrittserklärung auf einem dauerhaften Datenträger zu übermitteln. 

Pflichten des Unternehmers bei Rücktritt des Verbrauchers vom Vertrag 
§ 14. (1) Tritt der Verbraucher nach § 11 Abs. 1 vom Vertrag zurück, so hat der Unternehmer alle 

vom Verbraucher geleisteten Zahlungen, gegebenenfalls einschließlich der Lieferkosten, unverzüglich, 
spätestens jedoch binnen 14 Tagen ab Zugang der Rücktrittserklärung zu erstatten. Er hat für die 
Rückzahlung dasselbe Zahlungsmittel zu verwenden, dessen sich der Verbraucher für die Abwicklung 
seiner Zahlung bedient hat; die Verwendung eines anderen Zahlungsmittels ist aber dann zulässig, wenn 
dies mit dem Verbraucher ausdrücklich vereinbart wurde und dem Verbraucher dadurch keine Kosten 
anfallen. 

(2) Hat sich der Verbraucher ausdrücklich für eine andere Art der Lieferung als die vom 
Unternehmer angebotene günstigste Standardlieferung entschieden, so hat er keinen Anspruch auf 
Erstattung der ihm dadurch entstandenen Mehrkosten. 

(3) Bei Kaufverträgen und sonstigen auf den entgeltlichen Erwerb einer Ware gerichteten Verträgen 
kann der Unternehmer die Rückzahlung verweigern, bis er entweder die Ware wieder zurückerhalten oder 
ihm der Verbraucher einen Nachweis über die Rücksendung der Ware erbracht hat; dies gilt nicht, wenn 
der Unternehmer angeboten hat, die Ware selbst abzuholen. 

Pflichten des Verbrauchers bei Rücktritt vom Kaufvertrag 
§ 15. (1) Tritt der Verbraucher nach § 11 Abs. 1 von einem Kaufvertrag oder einem sonstigen auf 

den entgeltlichen Erwerb einer Ware gerichteten Vertrag zurück, so hat er die empfangene Ware 
unverzüglich, spätestens jedoch binnen 14 Tagen ab Abgabe der Rücktrittserklärung, an den Unternehmer 
zurückzustellen; dies gilt nicht, wenn der Unternehmer angeboten hat, die Ware selbst abzuholen. Die 
Rückstellungsfrist ist gewahrt, wenn die Ware innerhalb der Frist abgesendet wird. 

(2) Die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Ware sind vom Verbraucher zu tragen; dies gilt 
nicht, wenn der Unternehmer sich bereit erklärt hat, diese Kosten zu tragen, oder wenn er es unterlassen 
hat, den Verbraucher über dessen Kostentragungspflicht zu unterrichten. 

(3) Bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen, bei denen die Ware zum Zeitpunkt 
des Vertragsabschlusses zur Wohnung des Verbrauchers geliefert wurde, hat der Unternehmer die Ware 
auf eigene Kosten abzuholen, wenn solche Waren wegen ihrer Beschaffenheit üblicherweise nicht auf 
dem Postweg versendet werden. 

(4) Der Verbraucher hat dem Unternehmer nur dann eine Entschädigung für eine Minderung des 
Verkehrswerts der Ware zu zahlen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, 
der Eigenschaften und der Funktionsweise der Ware nicht notwendigen Umgang mit derselben 
zurückzuführen ist. Der Verbraucher haftet in keinem Fall für einen Wertverlust der Ware, wenn er vom 
Unternehmer nicht gemäß § 4 Abs. 1 Z 8 über sein Rücktrittsrecht belehrt wurde. 

(5) Außer den in dieser Bestimmung angeführten Zahlungen und allfälligen Mehrkosten nach § 14 
Abs. 2 dürfen dem Verbraucher wegen seines Rücktritts keine sonstigen Lasten auferlegt werden. 

Pflichten des Verbrauchers bei Rücktritt von einem Vertrag 
über Dienstleistungen, Energie- und Wasserlieferungen oder digitale Inhalte 

§ 16. (1) Tritt der Verbraucher nach § 11 Abs. 1 von einem Vertrag über Dienstleistungen oder über 
die in § 10 genannten Energie- und Wasserlieferungen zurück, nachdem er ein Verlangen gemäß § 10 
erklärt und der Unternehmer hierauf mit der Vertragserfüllung begonnen hat, so hat er dem Unternehmer 
einen Betrag zu zahlen, der im Vergleich zum vertraglich vereinbarten Gesamtpreis verhältnismäßig den 
vom Unternehmer bis zum Rücktritt erbrachten Leistungen entspricht. Ist der Gesamtpreis überhöht, so 
wird der anteilig zu zahlende Betrag auf der Grundlage des Marktwerts der erbrachten Leistungen 
berechnet. 

(2) Die anteilige Zahlungspflicht nach Abs. 1 besteht nicht, wenn der Unternehmer seiner 
Informationspflicht nach § 4 Abs. 1 Z 8 und 10 nicht nachgekommen ist. 
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(3) Tritt der Verbraucher nach § 11 Abs. 1 von einem Vertrag über die Lieferung von nicht auf 
einem körperlichen Datenträger gespeicherten digitalen Inhalten zurück, so trifft ihn für bereits erbrachte 
Leistungen des Unternehmers keine Zahlungspflicht. 

(4) Außer der in Abs. 1 angeführten Zahlung dürfen dem Verbraucher wegen seines Rücktritts keine 
sonstigen Lasten auferlegt werden. 

Auswirkungen des Rücktritts auf akzessorische Verträge 
§ 17. Tritt der Verbraucher nach § 11 Abs. 1 vom Vertrag zurück, so gilt der Rücktritt auch für einen 

akzessorischen Vertrag. Außer den in §§ 15 und 16 angeführten Zahlungen dürfen dem Verbraucher 
daraus keine sonstigen Lasten auferlegt werden. 

Ausnahmen vom Rücktrittsrecht 
§ 18. (1) Der Verbraucher hat kein Rücktrittsrecht bei Fernabsatz- oder außerhalb von 

Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen über 
 1. Dienstleistungen, wenn der Unternehmer – auf Grundlage eines ausdrücklichen Verlangens des 

Verbrauchers nach § 10 sowie einer Bestätigung des Verbrauchers über dessen Kenntnis vom 
Verlust des Rücktrittsrechts bei vollständiger Vertragserfüllung – noch vor Ablauf der 
Rücktrittsfrist nach § 11 mit der Ausführung der Dienstleistung begonnen hatte und die 
Dienstleistung sodann vollständig erbracht wurde, 

 2. Waren oder Dienstleistungen, deren Preis von Schwankungen auf dem Finanzmarkt abhängt, auf 
die der Unternehmer keinen Einfluss hat und die innerhalb der Rücktrittsfrist auftreten können, 

 3. Waren, die nach Kundenspezifikationen angefertigt werden oder eindeutig auf die persönlichen 
Bedürfnisse zugeschnitten sind, 

 4. Waren, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum schnell überschritten würde, 
 5. Waren, die versiegelt geliefert werden und aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder aus 

Hygienegründen nicht zur Rückgabe geeignet sind, sofern deren Versiegelung nach der 
Lieferung entfernt wurde, 

 6. Waren, die nach ihrer Lieferung auf Grund ihrer Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern 
vermischt wurden, 

 7. alkoholische Getränke, deren Preis bei Vertragsabschluss vereinbart wurde, die aber nicht früher 
als 30 Tage nach Vertragsabschluss geliefert werden können und deren aktueller Wert von 
Schwankungen auf dem Markt abhängt, auf die der Unternehmer keinen Einfluss hat, 

 8. Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware, die in einer versiegelten Packung geliefert 
werden, sofern deren Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde, 

 9. Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierte mit Ausnahme von Abonnement-Verträgen über die 
Lieferung solcher Publikationen, 

 10. Dienstleistungen in den Bereichen Beherbergung zu anderen als zu Wohnzwecken, Beförderung 
von Waren, Vermietung von Kraftfahrzeugen sowie Lieferung von Speisen und Getränken und 
Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit Freizeitbetätigungen erbracht werden, sofern 
jeweils für die Vertragserfüllung durch den Unternehmer ein bestimmter Zeitpunkt oder 
Zeitraum vertraglich vorgesehen ist, 

 11. die Lieferung von nicht auf einem körperlichen Datenträger gespeicherten digitalen Inhalten, 
wenn der Unternehmer – mit ausdrücklicher Zustimmung des Verbrauchers, verbunden mit 
dessen Kenntnisnahme vom Verlust des Rücktrittsrechts bei vorzeitigem Beginn mit der 
Vertragserfüllung, und nach Zurverfügungstellung einer Ausfertigung oder Bestätigung nach § 5 
Abs. 2 oder § 7 Abs. 3 – noch vor Ablauf der Rücktrittsfrist nach § 11 mit der Lieferung 
begonnen hat. 

(2) Der Verbraucher hat weiters kein Rücktrittsrecht bei Verträgen über dringende Reparatur- oder 
Instandhaltungsarbeiten, bei denen der Verbraucher den Unternehmer ausdrücklich zu einem Besuch zur 
Ausführung dieser Arbeiten aufgefordert hat. Erbringt der Unternehmer bei einem solchen Besuch 
weitere Dienstleistungen, die der Verbraucher nicht ausdrücklich verlangt hat, oder liefert er Waren, die 
bei der Instandhaltung oder Reparatur nicht unbedingt als Ersatzteile benötigt werden, so steht dem 
Verbraucher hinsichtlich dieser zusätzlichen Dienstleistungen oder Waren das Rücktrittsrecht zu. 

(3) Dem Verbraucher steht schließlich kein Rücktrittsrecht bei Verträgen zu, die auf einer 
öffentlichen Versteigerung geschlossen werden. 
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4. Abschnitt 
Strafbestimmungen 

§ 19. Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer gerichtlich strafbaren Handlung bildet oder nach 
anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, begeht ein Unternehmer eine 
Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 1 450 Euro zu bestrafen, wenn er 
 1. in die gemäß § 4 Abs. 1 gebotenen vorvertraglichen Informationen falsche Angaben aufnimmt 

oder die Informationspflichten gemäß § 4 Abs. 1 nicht oder nicht vollständig erfüllt, 
 2. gegen eine der in § 5 Abs. 1, § 6 Abs. 2 und § 7 Abs. 1 und 2 getroffenen Anordnungen über die 

Art der Informationsverteilung verstößt, 
 3. dem Verbraucher entgegen § 5 Abs. 2 oder § 7 Abs. 3 keine Vertragsausfertigung oder 

-bestätigung zur Verfügung stellt; 
 4. seine besonderen vorvertraglichen Informationspflichten bei elektronisch geschlossenen 

Verträgen gemäß § 8 Abs. 1 und 3 nicht oder nicht vollständig erfüllt; 
 5. ein Ferngespräch beginnt, ohne zu Beginn des Gesprächs den Namen (die Firma) des 

Unternehmers, gegebenenfalls den Namen der Person, in deren Auftrag er handelt, sowie den 
geschäftlichen Zweck des Gesprächs gemäß § 9 Abs. 1 offenzulegen; 

 6.  es unterlässt, dem Verbraucher gemäß § 13 Abs. 2 eine Bestätigung über den Eingang der 
Rücktrittserklärung auf einem dauerhaften Datenträger zu übermitteln; 

 7. gegen seine Erstattungspflicht nach § 14 Abs. 1 verstößt. 

5. Abschnitt 
Schlussbestimmungen 

Inkrafttreten 
§ 20. (1) § 8 Abs. 4 tritt mit 1. Juli 2015 in Kraft und ist auf Fern- und Auswärtsgeschäfte 

anzuwenden, die ab diesem Zeitpunkt geschlossen werden. 
(2) Im Übrigen tritt dieses Bundesgesetz mit 13. Juni 2014 in Kraft und ist auf Fern- und 

Auswärtsgeschäfte anzuwenden, die ab diesem Zeitpunkt geschlossen werden. 
Vollziehung 

§ 21. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundesminister für Justiz betraut. 
Umsetzungshinweis 

§ 22. Mit diesem Bundesgesetz wird die Richtlinie 2011/83/EU über die Rechte der Verbraucher, zur 
Abänderung der Richtlinie 93/13/EWG und der Richtlinie 1999/44/EG sowie zur Aufhebung der 
Richtlinie 85/577/EWG und der Richtlinie 97/7/EG, ABl. Nr. L 304 vom 22.11.2011 S. 64, umgesetzt. 

Artikel 5 
Umsetzungshinweis und Verhältnis zu sektorspezifischen Bestimmungen 

§ 1. Mit Artikel 2 dieses Bundesgesetzes wird die Richtlinie 2011/83/EU über die Rechte der 
Verbraucher, zur Abänderung der Richtlinie 93/13/EWG und der Richtlinie 1999/44/EG sowie zur 
Aufhebung der Richtlinie 85/577/EWG und der Richtlinie 97/7/EG, ABl. Nr. L 304 vom 22.11.2011 
S. 64, umgesetzt. 

§ 2. Soweit eine der mit Artikel 2 eingeführten oder geänderten Bestimmungen zu einer anderen 
Gesetzesbestimmung, die der Umsetzung eines sektorspezifischen Unionsrechtsakts dient, oder zu einem 
innerstaatlich unmittelbar anwendbaren Unionsrechtsakt in einem unlösbaren inhaltlichen Widerspruch 
steht, ist sie auf die von der kollidierenden Vorschrift erfassten Verträge nicht anzuwenden. 

Fischer 

Faymann 
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Immobilienwirtschaft
1070 Wien, Mariahilfer Straße 116 / 2. OG / 2 • E-Mail: 
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Diese Informationsbroschüre wurde auf Basis der aktuellen 
Gesetzestexte und ständiger Rechtsprechung sorgfältig er- stellt 
und den Mitgliedsbetrieben von ÖVI und WKO zur Verfügung 
gestellt. Die Verwendung erfolgt unter der Vorausset- zung, dass
eine Haftung des Medieninhabers ausgeschlossen wird. Eine 
mögliche Schutzwirkung zugunsten Dritter wird ausdrücklich 
ausgeschlossen. Eine individuelle Abänderung oder auszugsweise
Verwendung bedarf der ausdrücklichen Zustimmung.

I Erstauftraggeberprinzip bei Wohnungsmietverträgen

Mit der Einführung des sogenannten »Bestellerprinzips« bei der 
Vermittlung von Miet- wohnungen geht der Gesetzgeber ab 01. 
07. 2023 davon aus, dass der Immobilienmakler in der Regel nur
mit dem Erstauftraggeber eine Provision vereinbaren kann. 
Wenn der Immobilienmakler zunächst vom Vermieter oder von 
einem von diesem dazu Berechtig- ten beauftragt wird, kann er 
nur mit diesem eine Provision vereinbaren. Gleichzeitig wird der 
Makler im Regelfall auf seine Doppelmaklertätigkeit gem. § 5 
MaklerG verzichten, viel- mehr ausdrücklich gem. § 17 MaklerG 
erklären, dass er einseitig nur für den Vermieter tä- tig wird, 
nicht für den Mieter.

II Provisionspflichtiger Suchauftrag bei 
Wohnungsmietverträgen

Eine Provisionsvereinbarung mit dem Wohnungssuchenden kann 
demnach nur vereinbart werden, wenn der Wohnungssuchende 
den Makler als erster mit der Vermittlung beauf- tragt. Diese 
Honorarvereinbarung für einen Suchauftrag ist jedoch nicht 
wirksam, wenn
• der Vermieter oder der Verwalter am Unternehmen des 

Immobilienmaklers oder an einem mit diesem verbundenen 
Unternehmen (§ 189 a Z 8 UGB) unmittelbar oder mit- telbar 
beteiligt ist oder selbst, durch Organwalter oder durch andere 



maßgebliche Per- sonen Einfluss auf dieses Unternehmen 
ausüben;

• der Immobilienmakler am Unternehmen des Vermieters oder
Verwalters oder an ei- nem mit diesem verbundenen 
Unternehmen (§ 189 a Z 8 UGB) unmittelbar oder mit- telbar
beteiligt ist oder selbst, durch Organwalter oder durch andere 
maßgebliche Per- sonen Einfluss auf dieses Unternehmen 
ausüben kann;



• der Immobilienmakler eine zu vermietende Wohnung mit 
Einverständnis des Vermie- ters bereits inseriert oder 
zumindest für einen eingeschränkten Interessentenkreis auf 
andere Weise beworben hat;

• der Vermieter (oder Verwalter oder Organwalter) vom 
Abschluss eines Maklervertrags mit dem Immobilienmakler 
abgesehen hat, damit der Wohnungssuchende als Erstauf- 
traggeber provisionspflichtig wird.

Wird der Maklervertrag mit dem Wohnungssuchenden als erster 
abgeschlossen, kann der Immobilienmakler gem. § 5 MaklerG 
weiterhin als Doppelmakler tätig sein, also auch mit dem 
Vermieter eine Provisionsvereinbarung abschließen. Der 
Wohnungssuchende kann aber vereinbaren, dass der Makler nur
in seinem Auftrag tätig werden darf.

Ausgewählte Gesetzestexte zum Maklerrecht:

§ 6 Abs. 1, 3 und 4; § 7 Abs. 1; §§ 10, 15 und 17 a 
Maklergesetz

§ 6 (1) Der Auftraggeber ist zur Zahlung einer Provision für den Fall 
verpffichtet, dass das zu vermittelnde Geschäft durch die 
vertragsgemäfie verdienstliche Tätigkeit des Maklers mit ei- nem 
Dritten zustande kommt.
3 Der Makler hat auch dann Anspruch auf Provision, wenn auf 
Grund seiner Tätigkeit zwar nicht das vertragsgemäfi zu vermittelnde 
Geschäft, wohl aber ein diesem nach seinem Zweck wirtschaftlich 
gleichwertiges Geschäft zustande kommt.
4 Dem Makler steht keine Provision zu, wenn er selbst 
Vertragspartner des Geschäfts wird. Dies gilt auch, wenn das mit 
dem Dritten geschlossene Geschäft wirtschaftlich einem Ab- 
schluss durch den Makler selbst gleichkommt. Bei einem 
sonstigen familiären oder wirt- schaftlichen Naheverhältnis 
zwischen dem Makler und dem vermittelten Dritten, das die 
Wahrung der Interessen des Auftraggebers beeinträchtigen könnte, 
hat der Makler nur dann einen Anspruch auf Provision, wenn er 
den Auftraggeber unverzüglich auf dieses Nahe- verhältnis 
hinweist.

§ 7 (1) Der Anspruch auf Provision entsteht mit der 
Rechtswirksamkeit des vermittelten Ge- schäfts. Der Makler hat 
keinen Anspruch auf einen Vorschuss.

§ 10 Der Provisionsanspruch und der Anspruch auf den Ersatz 
zusätzlicher Aufwendungen werden mit ihrer Entstehung fällig.

Besondere Provisionsvereinbarungen
§ 15 (1) Eine Vereinbarung, wonach der Auftraggeber, etwa als 
Entschädigung oder Ersatz für Aufwendungen und Mühewaltung, 
auch ohne einen dem Makler zurechenbaren Vermitt- lungserfolg 
einen Betrag zu leisten hat, ist nur bis zur Höhe der vereinbarten 
oder ortsübli- chen Provision und nur für den Fall zulässig, dass
1 das im Maklervertrag bezeichnete Geschäft wider Treu und 

Glauben nur deshalb nicht zustande kommt, weil der 
Auftraggeber entgegen dem bisherigen Verhandlungsverlauf 
einen für das Zustandekommen des Geschäftes erforderlichen 
Rechtsakt ohne beachtens- werten Grund unterlässt;

2 mit dem vom Makler vermittelten Dritten ein anderes als ein 
zweckgleichwertiges Ge- schäft zustande kommt, sofern die 
Vermittlung des Geschäfts in den Tätigkeitsbereich des Maklers 
fällt;

3 das im Maklervertrag bezeichnete Geschäft nicht mit dem 
Auftraggeber, sondern mit ei- ner anderen Person zustande 
kommt, weil der Auftraggeber dieser die ihm vom Makler



bekannt gegebene Möglichkeit zum Abschluss mitgeteilt hat oder 
das Geschäft nicht mit dem vermittelten Dritten, sondern mit 
einer anderen Person zustande kommt, weil der vermittelte 
Dritte dieser die Geschäftsgelegenheit bekannt gegeben hat, 
oder

4 das Geschäft nicht mit dem vermittelten Dritten zustande kommt,
weil ein gesetzliches oder ein vertragliches Vorkaufs-, 
Wiederkaufs- oder Eintrittsrecht ausgeübt wird.

2 Eine solche Leistung kann bei einem Alleinvermittlungsauftrag 
weiters für den Fall ver- einbart werden, dass
1 der Alleinvermittlungsauftrag vom Auftraggeber 

vertragswidrig ohne wichtigen Grund vorzeitig aufgelöst 
wird;

2 das Geschäft während der Dauer des 
Alleinvermittlungsauftrags vertragswidrig durch die 
Vermittlung eines anderen vom Auftraggeber beauftragten Maklers
zustande gekom- men ist, oder

3 das Geschäft während der Dauer des Alleinvermittlungsauftrags 
auf andere Art als durch die Vermittlung eines anderen vom 
Auftraggeber beauftragten Maklers zustande gekom- men ist.

3 Leistungen nach Abs. 1 und Abs. 2 gelten als Vergütungsbetrag
im Sinn des § 1336 ABGB.

Anm.: Eine Vereinbarung nach § 15 MaklerG ist bei 
Maklerverträgen mit Verbrauchern schriftlich zu treffen.

Vermittlung von Wohnungsmietverträgen
§ 17 a. (1) Wenn ein Vermieter oder ein von diesem dazu 
Berechtigter im eigenen Namen als erster Auftraggeber einen 
Immobilienmakler mit der Vermittlung eines Wohnungsmiet- 
vertrags beauftragt hat, kann der Immobilienmakler nur mit dem 
Vermieter bzw. dem von diesem Berechtigten eine Provision 
vereinbaren.
2 Mit einem Wohnungssuchenden kann ein Immobilienmakler 
nur dann eine Provision vereinbaren, wenn ihn dieser als erster 
Auftraggeber mit der Vermittlung eines Wohnungs- mietvertrags 
beauftragt hat.
3 Auch mit dem Wohnungssuchenden als erstem Auftraggeber 

kann der Immobilienmak- ler keine Provision vereinbaren, wenn
1 der Vermieter oder der Verwalter am Unternehmen des 

Immobilienmaklers oder an ei- nem mit diesem verbundenen 
Unternehmen (§ 189 a Z 8 UGB) unmittelbar oder mittel- bar 
beteiligt ist oder selbst, durch Organwalter oder durch andere 
mafigebliche Perso- nen Einffuss auf dieses Unternehmen 
ausüben kann, oder wenn der Immobilienmakler am 
Unternehmen des Vermieters oder Verwalters oder an einem 
mit diesem verbunde- nen Unternehmen unmittelbar oder 
mittelbar beteiligt ist oder selbst, durch Organwal- ter oder 
durch andere mafigebliche Personen Einffuss auf dieses 
Unternehmen ausüben kann, oder

2 der Vermieter oder eine in Z 1 erster Satz genannte Person vom 
Abschluss eines Makler- vertrags abgesehen hat, damit der 
Wohnungssuchende als Erstauftraggeber provisions- pffichtig 
wird, oder

3 der Immobilienmakler eine zu vermietende Wohnung mit 
Einverständnis des Vermieters inseriert oder zumindest für einen 
eingeschränkten Interessentenkreis auf andere Weise bewirbt.

4 Der Immobilienmakler hat jeden Maklervertrag über die 
Vermittlung eines Wohnungs- mietvertrags unter Beifügung des 
Datums schriftlich oder auf einem anderen dauerhaften 
Datenträger festzuhalten. Bei Geltendmachung eines 
Provisionsanspruchs hat er dem Woh- nungssuchenden 
darzulegen, dass kein Fall des Abs. 1 oder des Abs. 3 vorliegt.



5 Eine Vereinbarung ist unwirksam, soweit sie
1 den Wohnungssuchenden zu einer Provision oder sonstigen 

Leistung im Zusammenhang mit der Vermittlung oder dem 
Abschluss eines Wohnungsmietvertrags an den nicht pro- 
visionsberechtigten Immobilienmakler oder an den Vermieter 
verpffichtet oder

2 den Wohnungssuchenden zu einer sonstigen Leistung im 
Zusammenhang mit der Ver- mittlung oder dem Abschluss 
eines Wohnungsmietvertrags ohne gleichwertige Gegen- 
leistung an den früheren Mieter oder an einen sonstigen 
Dritten verpffichtet.

§ 27 MRG bleibt unberührt.
6 Die Abs. 1 bis 5 und 7 gelten nicht für die Vermittlung von 
Wohnungsmietverträgen, die von Dienstgebern als Mieter 
geschlossen werden, um Dienstnehmern eine Dienst-, Natural- 
oder Werkswohnung (§ 1 Abs. 2 Z 2 MRG) zur Verfügung zu 
stellen.
7 Sofern die Tat nicht bereits von § 27 Abs. 5 MRG erfasst ist, begeht 
eine Verwaltungsüber- tretung
1 wer als Immobilienmakler oder für ihn handelnder Vertreter 

entgegen Abs. 1, Abs. 3 oder Abs. 5 eine Provision oder sonstige 
Leistung vereinbart, fordert oder entgegennimmt,

2 wer als Vermieter oder für ihn handelnder Vertreter, als 
früherer Mieter oder sonstiger Dritter entgegen Abs. 5 
Leistungen vereinbart, fordert oder entgegennimmt, oder

3 wer es als Immobilienmakler entgegen Abs. 4 unterlässt, einen 
Maklervertrag schriftlich oder auf einem anderen dauerhaften 
Datenträger festzuhalten

und ist in den Fällen der Z 1 und Z 2 mit einer Geldstrafe bis 3600 
Euro, im Fall der Z 3 mit ei- ner solchen bis 1500 Euro zu 
bestrafen.

III Nebenkosten bei Mietverträgen

1 Vergebührung des Mietvertrages (§ 33 TP 5 GebG)

Wohnraummietverträge (abgeschlossen nach dem 10.11.2017)
sind generell von der Vergebührung (gem. § 33 TP 5 GebG) 
befreit.
Unter »Wohnräumen« sind Gebäude oder Gebäudeteile zu 
verstehen, die überwie- gend Wohnzwecken dienen, 
einschließlich sonstiger selbständiger Räume und ande- rer 
Teile der Liegenschaft (wie Keller- und Dachbodenräume, 
Abstellplätze und Haus- gärten, die typischerweise 
Wohnräumen zugeordnet sind). Wohnzwecken dienen Ge- 
bäude oder Räumlichkeiten in Gebäuden dann, wenn sie dazu 
bestimmt sind, in abge- schlossenen Räumen privates Leben, 
speziell auch Nächtigung, zu ermöglichen. Unter die Befreiung
fallen daher nicht nur die Vermietung oder 
Nutzungsüberlassung der eigentlichen Wohnräume, sondern 
auch mitvermietete Nebenräume wie Keller- und 
Dachbodenräume. Auch ein gemeinsam (das heißt im selben 
Vertrag) mit dem Wohn- raum in Bestand gegebener 
Abstellplatz oder Garten ist, wenn nicht eine andere Nut- zung 
dominiert, als zu Wohnzwecken vermietet anzusehen. Eine 
überwiegende Nut- zung zu Wohnzwecken liegt vor, wenn das 
zu Wohnzwecken benützte Flächenausmaß jenes zu anderen 
Zwecken übersteigt.

Für Urkunden über den Abschluss von Bestandverträgen über 
Räumlichkeiten, die zu anderen als Wohnzwecken gemietet 
werden (Geschäftsräume, neutrale Objekte), ist eine 
Vergebührung in Höhe von 1 % des auf die Vertragsdauer 
entfallenden Brutto- mietzinses (inkl. USt.), höchstens das 18-
fache des Jahreswertes, bei unbestimmter Vertragsdauer 1 % 
des dreifachen Jahreswertes, zu entrichten.



Der Bestandgeber (bzw. in dessen Vertretung z. B. der Makler,
Hausverwalter, Rechts- anwalt oder Notar) ist verpflichtet, die
Gebühr selbst zu berechnen und abzuführen.

2 Vermittlungsprovision

Für die Berechnung der Provision wird der 
Bruttomietzins herangezogen. Dieser besteht aus:
• Haupt- oder Untermietzins,
• anteiligen Betriebskosten und laufenden öffentlichen 

Angaben,
• einem Anteil für allfällige besondere Aufwendungen (z. B. 

Lift),
• einem allfälligen Entgelt für mitvermietete Einrichtungs-

und Ausstattungs- gegenstände oder sonstige zusätzliche 
Leistungen des Vermieters.

Für die Berechnung der Provisionsgrundlage ist die 
Umsatzsteuer nicht in den Brut- tomietzins einzurechnen. 
Die Heizkosten sind ebenso wenig mit einzurechnen, wenn 
es sich um die Vermittlung von Mietverhältnissen an einer 
Wohnung handelt, bei der nach den mietrechtlichen 
Vorschriften die Höhe des Mietzinses nicht frei vereinbart 
werden darf (angemessener Mietzins, Richtwertmietzins).
Eine Provision für besondere Abgeltungen in der Höhe von 
bis zu 5 % kann zusätzlich mit dem Vormieter oder 
Vermieter vereinbart werden.

Vermittlung von Mietverträgen 
(Haupt- und

Höchstprovision (zzgl. 20 
% USt.)

Untermiete) über Wohnungen 
und Einfami- lienhäuser

Vermieter 
*

Mieter (nur 
wenn 
Erstauftragge
ber)

Unbefristet oder Befristung 
länger als 3 Jahre

3 BMM 2 BMM

Befristung bis zu 3 Jahren 3 BMM 1 BMM



Vereinbarung einer 
Ergänzungsprovision bei 
Verlängerung oder 
Umwandlung in ein unbe- 
fristetes Mietverhältnis

Ergänzung 
auf 
Höchstbetrag 
unter 
Berücksichtig
ung der 
gesamten 
Vertrags- 
dauer, 
höchstens 
jedoch 1/2 
BMM

Ergänzung 
auf 
Höchstbetrag 
unter 
Berücksichtig
ung der 
gesamten 
Vertrags- 
dauer, 
höchstens 
jedoch 1/2 
BMM

Vermittlung von 
Wohnungen durch einen mit
der Verwaltung des Objekts 
betrauten Hausverwalter **

Höchstprovision (zzgl. 20 % 
USt.)

Vermieter * Mieter

Unbefristet oder Befristung 
länger als 3 Jahre

2 BMM –

Befristung auf mind. 2 jedoch
nicht mehr als 3 Jahre

2 BMM –

Befristung kürzer als 2 Jahre 1 BMM –

Vereinbarung einer 
Ergänzungsprovision bei 
Verlängerung oder 
Umwandlung in ein unbe- 
fristetes Mietverhältnis

Ergänzung 
auf 
Höchstbetrag 
unter 
Berücksichtig
ung der 
gesamten 
Vertrags- 
dauer, 
höchstens 
jedoch 1/2 
BMM

–



Für die Vermittlung von Zugehör darf zusätzlich jeweils eine 
Provision von 3 % des Gegenwertes plus 20 % USt. 
vereinbart werden.

b Unternehmenspacht
Bei unbestimmter Pachtdauer 3-facher monatlicher Pachtzins.

Bei bestimmter Pachtdauer
• bis zu 5 Jahren......................................................5 %
• bis zu 10 Jahren....................................................4 %
• über 10 Jahre.........................................................3 %
jeweils plus 20 % USt.

Für die Vermittlung von Abgeltungen für Investitionen oder 
Einrichtungsgegenstände darf mit dem Verpächter oder 
Vorpächter 5 % des vom Pächter hiefür geleisteten Betra- ges 
vereinbart werden.

* Die mit dem Vermieter vereinbarte Provision oder sonstige 
Vergütung darf den zulässigen Höchstbetrag bis zu 100 % 
überschreiten, sofern mit dem anderen Teil keine Provision oder
sonstige Vergütung vereinbart wird.

** Nicht anzuwenden, wenn an der vermittelten Wohnung 
Wohnungseigentum besteht und der Auftraggeber nicht 
Mehrheitseigentümer ist.

IV Nebenkosten bei Pachtverträgen

1 Vergebührung des Pachtvertrages (§ 33 TP 5 GebG)

1 % des auf die Vertragsdauer entfallenden Bruttopachtzinses;
bei unbestimmter Vertragsdauer 1 % des dreifachen 
Jahresbruttopachtzinses.

2 Vertragserrichtungskosten

nach den Tarifen des jeweiligen Urkundenerrichters

3 Vermittlungsprovision

3.aPachtverhältnisse insbesondere in der Land- und Forstwirtschaft
Für die Vermittlung der Verpachtung von Liegenschaften oder 
Liegenschaftsteilen darf mit beiden Auftraggebern eine 
Provision vereinbart werden, die mit einem Prozentsatz des auf 
die Pachtdauer entfallenden Pachtzinses festgelegt ist.

Bei unbestimmter Pachtdauer 5 % des auf 5 Jahre entfallenden 
Pachtzinses.

Bei bestimmter Pachtdauer
• bis zu 6 Jahren......................................................5 %
• bis zu 12 Jahren....................................................4 %
• bis zu 24 Jahren....................................................3 %
• über 24 Jahre........................................................2 %
jeweils plus 20 % USt.

Vermittlung von Geschäftsräumen aller 

Art (Haupt- und Untermieten)

Höchstprovision (zzgl. 20 % USt.)

Vermieter Mieter

Unbefristet oder Befristung länger als 3 Jahre 3 BMM 3 BMM

Befristung auf mind. 2 jedoch nicht mehr 

als 3 Jahre

3 BMM 2 BMM

Befristung kürzer als 2 Jahre 3 BMM 1 BMM

Vereinbarung einer Ergänzungsprovision bei 

Verlängerung oder Umwandlung in ein unbe- 

fristetes Mietverhältnis

Ergänzung auf 

Höchstbetrag unter 

Berücksichtigung der

gesamten Vertrags- 

dauer

Die Überwälzung der Vermieterprovision (max. 3 BMM) auf den Geschäftsraummieter 

kann vereinbart werden wie die Überwälzung der Mieterprovision auf den Vermieter (§ 12 

ImmMV).



V Nebenkosten bei Optionsverträgen

Vermittlungsprovision

Vermittelt der Makler einen Optionsvertrag, der dem 
optionsberechtigten Interessenten das zeitlich befristete Recht 
einräumt, durch einseitige Erklärung das betreffende Geschäft 
zustande zu bringen, darf bei Abschluss des Optionsvertrages 
mit dem Optionsberechtig- ten zunächst max. 50 % des für die 
Vermittlung des Hauptgeschäfts festgelegten Provisi- 
onshöchstbetrages vereinbart werden, die restlichen 50 % erst 
im Fall der Ausübung des Optionsrechts. Ein allenfalls 
geleistetes Optionsentgelt bleibt bei der Ermittlung der Provi- 
sion unberücksichtigt. Gegenüber dem Optionsverpflichteten 
kann die vereinbarte Abge- berprovision erst bei Ausübung der 
Option in Rechnung gestellt werden.

VI Energieausweis

Das Energieausweis-Vorlage-Gesetz (EAVG 2012) schreibt vor, 
dass der Bestandgeber (Ver- mieter / Verpächter) eines 
Gebäudes oder eines Nutzungsobjektes bei Vermietung / Ver- 
pachtung (In-Bestandgabe) dem Bestandnehmer (Mieter / 
Pächter) rechtzeitig vor Abgabe der Vertragserklärung einen zu 
diesem Zeitpunkt höchstens zehn Jahre alten Energieaus- weis 
vorzulegen, und ihm diesen spätestens 14 Tage nach 
Vertragsabschluss auszuhän- digen hat. Sollte dies nicht 
erfolgen, hat der Bestandnehmer das Recht, nach erfolgloser 
Aufforderung an den Bestandgeber entweder selbst einen 
Energieausweis zu beauftragen und die angemessenen Kosten 
binnen 3 Jahren gerichtlich geltend zu machen, oder direkt die 
Aushändigung eines Energieausweises einzuklagen.

Bei Anzeigen in Druckwerken und elektronischen Medien sind
der Heizwärmebedarf (HWB) und der 
Gesamtenergieeffizienzfaktor (fGEE) anzugeben. Diese 
Verpflichtung trifft sowohl den Bestandgeber als auch den von 

ihm beauftragten Immobilienmakler.

Der Bestandgeber hat die Wahl, entweder einen Energieausweis 
über die Gesamtener- gieeffizienz des Nutzungsobjekts oder die 
Gesamtenergieeffizienz eines vergleichbaren Nutzungsobjekts 
im selben Gebäude oder die Gesamtenergieeffizienz des 
gesamten



Gebäudes auszuhändigen. Für Einfamilienhäuser kann die 
Vorlage- und Aushändigungs- pflicht auch durch einen 
Energieausweis eines vergleichbaren Gebäudes erfüllt werden. 
Diese Vergleichbarkeit muss der Energieausweisersteller aber 
bestätigen.

Der Energieausweis ist nach den jeweiligen landesrechtlichen 
Vorschriften zu erstellen und soll eine vergleichbare 
Information über den energetischen »Normverbrauch« eines 
Objekts verschaffen. Die Berechnung der Energiekennzahlen 
basiert auf nutzungsunab- hängigen Kenngrößen bei 
vordefinierten Rahmenbedingungen, weshalb bei tatsächlicher 
Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten können.

Wird kein Energieausweis vorgelegt, gilt gem. § 7 EAVG 
zumindest eine dem Alter und Art des Gebäudes entsprechende 
Gesamtenergieeffizienz als vereinbart.

Weiters sind Verwaltungsstrafbestimmungen zu beachten. 

Sowohl der Bestandgeber als auch der Immobilienmakler, der es
unterlässt, die Kennwerte HWB und fGEE im Inserat 
anzugeben, ist mit einer Geldstrafe von bis zu EUR 1.450,– zu 
bestrafen. Der Makler ist dann entschuldigt, wenn er den 
Bestandgeber über die Informationspflichten aufgeklärt hat und 
ihn zur Bekanntgabe der beiden Werte bzw. zur Einholung eines
Energieauswei- ses aufgefordert hat, der Bestandgeber dies aber 
abgelehnt hat. Der Bestandgeber ist des Weiteren mit einer 
Verwaltungsstrafe bis zu EUR 1.450,– konfrontiert, wenn er die 
Vorlage und / oder Aushändigung des Energieausweises 
unterlässt.

VII Sicherheit der elektrischen Anlage in Mietwohnungen

Elektrotechnikverordnung 2020, BGBl. II Nr. 308 / 2020 (ETV 
2020)

§ 7 Bei Vermietung einer Wohnung gemäfi § 2 Abs. 1 des 

Bundesgesetzes vom 12. Novem- ber 1981 über das Mietrecht, BGBl.
Nr. 520 / 1981, in der Fassung BGBl. I Nr. 58 / 2018, ist si- 
cherzustellen, dass die elektrische Anlage der Wohnung den 
Bestimmungen des ETG 1992 entspricht; bei Anlagen, die in 
Steckdosenstromkreisen über keinen zusätzlichen Schutz (Zu- 
satzschutz) gemäfi § 2 Abs. 2 verfügen, ist, unbeschadet des 
vorhandenen Anlagenzustandes, der Schutz von Personen in der 
elektrischen Anlage durch den Einbau mindestens eines Feh- 
lerstrom-Schutzschalters mit einem Nennfehlerstrom von nicht mehr 
als 30 mA unmittelbar vor den in der Wohnung befindlichen 
Leitungsschutzeinrichtungen, sicherzustellen. Liegt hie- rüber keine 
geeignete Dokumentation vor, so kann die Mieterin bzw. der Mieter der 
Wohnung nicht davon ausgehen, dass die elektrische Anlage diesen 
Anforderungen entspricht.

VIII Informationspflichten gegenüber

dem Verbraucher, wenn dieser Auftraggeber ist

Informationspflichten des Immobilienmaklers gem. § 30 b 
KSchG

§ 30 b KSchG (1) Der Immobilienmakler hat vor Abschluss des 
Maklervertrags dem Auf- traggeber, der Verbraucher ist, mit der 
Sorgfalt eines ordentlichen Immobilienmaklers eine schriftliche 
Übersicht zu geben, aus der hervorgeht, dass er als Makler einschreitet,
und die sämtliche, dem Verbraucher durch den Abschluss des zu 
vermittelnden Geschäfts voraus- sichtlich erwachsenden Kosten, 
einschliefilich der Vermittlungsprovision ausweist. Die Höhe



der Vermittlungsprovision ist gesondert anzuführen; auf ein 
allfälliges wirtschaftliches oder familiäres Naheverhältnis im Sinn 
des § 6 Abs. 4 dritter Satz MaklerG ist hinzuweisen. Wenn der 
Immobilienmakler kraft Geschäftsgebrauchs als Doppelmakler tätig 
sein kann, hat diese Übersicht auch einen Hinweis darauf zu 
enthalten. Bei erheblicher Änderung der Verhältnisse hat der 
Immobilienmakler die Übersicht entsprechend richtig zu stellen. 
Erfüllt der Makler diese Pffichten nicht spätestens vor 
Vertragserklärung des Auftraggebers zum vermittelten Geschäft, 
so gilt § 3 Abs. 4 MaklerG.
(2) Der Immobilienmakler hat dem Auftraggeber die nach § 3 Abs.
3 MaklerG erforderlichen Nachrichten schriftlich mitzuteilen. Zu 
diesen zählen jedenfalls auch sämtliche Umstände, die für die 
Beurteilung des zu vermittelnden Geschäfts wesentlich sind.

Höchstdauer von Alleinvermittlungsverträgen gem. § 30 c 
KSchG

§ 30 c KSchG (1) Die Dauer von Alleinvermittlungsaufträgen (§ 
14 Abs. 2 MaklerG) von Ver- brauchern darf höchstens 
vereinbart werden mit
1 drei Monaten für die Vermittlung von Bestandverträgen über 

Wohnungen oder sonstigen den Gebrauch oder die Nutzung 
von Wohnungen betreffenden Verträgen;

2 sechs Monaten für die Vermittlung von Verträgen zur Veräufierung
oder zum Erwerb des Eigentums an Wohnungen, 
Einfamilienwohnhäusern und einzelnen Grundstücken, die 
zum Bau eines Einfamilienwohnhauses geeignet sind.

2 Wenn besondere Umstände vorliegen, die die Vermittlung 
wesentlich erschweren oder verzögern, darf auch eine entsprechend
längere als die in Abs. 1 bestimmte Frist vereinbart werden.

Informationspflichten bei Fern- und Auswärtsgeschäften,
Inhalt der Informationspflicht; Rechtsfolgen

anzuwenden auf
• Außergeschäftsraumverträge (AGV) zwischen Unternehmer 

und Verbraucher,

• die bei gleichzeitiger körperlicher Anwesenheit des 
Unternehmers und des Verbrau- chers an einem Ort 
geschlossen werden, der kein Geschäftsraum des 
Unternehmers ist,

• für die der Verbraucher unter den genannten Umständen ein 
Angebot gemacht hat, oder

• die in den Geschäftsräumen des Unternehmers oder durch 
Fernkommunikations- mittel geschlossen werden, 
unmittelbar nachdem der Verbraucher an einem ande- ren 
Ort als den Geschäftsräumen des Unternehmers oder dessen 
Beauftragten und des Verbrauchers persönlich und 
individuell angesprochen wurde oder

• Fernabsatzgeschäfte (FAG), das sind Verträge, die zwischen 
einem Unternehmer und einem Verbraucher ohne 
gleichzeitige Anwesenheit des Unternehmers und des Ver- 
brauchers im Rahmen eines für Fernabsatz organisierten 
Vertriebs- oder Dienstleis- tungssystems geschlossen werden,
wobei bis einschließlich des Zustandekommens des Vertrags 
ausschließlich Fernkommunikationsmittel (Post, Internet, E-
Mail, Telefon, Fax) verwendet werden.

Vom Anwendungsbereich ausgenommen sind Verträge über
• die Begründung, den Erwerb oder die Übertragung von 

Eigentum oder anderen Rech- ten an unbeweglichen Sachen 
(§ 1 Abs. 2 Z 6 FAGG),



• den Bau von neuen Gebäuden, erhebliche Umbaumaßnahmen
an bestehenden Ge- bäuden oder die Vermietung von 
Wohnraum (§ 1 Abs. 2 Z 7 FAGG);

§ 4 FAGG (1) Bevor der Verbraucher durch einen Vertrag oder 
seine Vertragserklärung ge- bunden ist, muss ihn der Unternehmer in
klarer und verständlicher Weise über Folgendes in- formieren:
1 die wesentlichen Eigenschaften der Ware oder Dienstleistung 

in dem für das Kommuni- kationsmittel und die Ware oder 
Dienstleistung angemessenen Umfang,

2 den Namen oder die Firma des Unternehmers, die Anschrift 
seiner Niederlassung sowie seine Telefonnummer und E-Mail-
Adresse, unter denen der Verbraucher den Unterneh- mer 
schnell erreichen und ohne besonderen Aufwand mit ihm in 
Verbindung treten kann,

3 gegebenenfalls
3.aandere vom Unternehmer bereitgestellte Online-

Kommunikationsmittel, die gewähr- leisten, dass der 
Verbraucher etwaige schriftliche Korrespondenz mit dem 
Unterneh- mer, einschliefilich des Datums und der Uhrzeit dieser
Korrespondenz, auf einem dau- erhaften Datenträger speichern 
kann, und mit denen der Verbraucher den Unterneh- mer schnell
erreichen und ohne besonderen Aufwand mit ihm in 
Verbindung treten kann,

3.bdie von der Niederlassung des Unternehmers abweichende 
Geschäftsanschrift, an die sich der Verbraucher mit jeder 
Beschwerde wenden kann, und

3.cden Namen oder die Firma und die Anschrift der 
Niederlassung jener Person, in de- ren Auftrag der 
Unternehmer handelt, sowie die allenfalls abweichende 
Geschäftsan- schrift dieser Person, an die sich der Verbraucher 
mit jeder Beschwerde wenden kann,

4 den Gesamtpreis der Ware oder Dienstleistung einschliefilich aller 
Steuern und Abgaben, wenn aber der Preis aufgrund der 
Beschaffenheit der Ware oder Dienstleistung vernünf- tigerweise 
nicht im Voraus berechnet werden kann, die Art der 
Preisberechnung und ge- gebenenfalls alle zusätzlichen Fracht-, 
Liefer-, Versand- oder sonstigen Kosten oder, wenn diese Kosten 

vernünftigerweise nicht im Voraus berechnet werden können, das
allfällige Anfallen solcher zusätzlichen Kosten,

4a. gegebenenfalls den Hinweis, dass der Preis auf der Grundlage einer
automatisierten Ent- scheidungsfindung personalisiert worden 
ist,

5 bei einem unbefristeten Vertrag oder einem Abonnementvertrag 
die für jeden Abrech- nungszeitraum anfallenden Gesamtkosten, 
wenn für einen solchen Vertrag Festbeträge in Rechnung gestellt
werden, die monatlichen Gesamtkosten, wenn aber die 
Gesamtkos- ten vernünftigerweise nicht im Voraus berechnet werden
können, die Art der Preisberech- nung,

6 die Kosten für den Einsatz der für den Vertragsabschluss 
genutzten Fernkommunikati- onsmittel, sofern diese nicht nach 
dem Grundtarif berechnet werden,

7 die Zahlungs-, Liefer- und Leistungsbedingungen, den Zeitraum,
innerhalb dessen nach der Zusage des Unternehmers die Ware 
geliefert oder die Dienstleistung erbracht wird, sowie ein 
allenfalls vorgesehenes Verfahren beim Umgang des 
Unternehmers mit Be- schwerden,

8 bei Bestehen eines Rücktrittsrechts die Bedingungen, die Fristen 
und die Vorgangsweise für die Ausübung dieses Rechts, dies 
unter Zurverfügungstellung des Muster-Widerrufs- formulars 
gemäfi Anhang I Teil B,



9 gegebenenfalls die den Verbraucher im Fall seines Rücktritts 
vom Vertrag gemäfi § 15 treffende Pfficht zur Tragung der 
Kosten für die Rücksendung der Ware sowie bei Fernab- 
satzverträgen über Waren, die wegen ihrer Beschaffenheit 
üblicherweise nicht auf dem Postweg versendet werden, die 
Höhe der Rücksendungskosten,

10 gegebenenfalls die den Verbraucher im Fall seines Rücktritts 
vom Vertrag gemäfi § 16 treffende Pfficht zur Zahlung eines 
anteiligen Betrags für die bereits erbrachten Leistun- gen,

11 gegebenenfalls über das Nichtbestehen eines Rücktrittsrechts 
nach § 18 oder über die Umstände, unter denen der 
Verbraucher sein Rücktrittsrecht verliert,

12 zusätzlich zu dem Hinweis auf das Bestehen eines gesetzlichen 
Gewährleistungsrechts für die Ware oder die digitale Leistung 
gegebenenfalls das Bestehen und die Bedingungen von 
Kundendienstleistungen und von gewerblichen Garantien,

13 gegebenenfalls bestehende einschlägige Verhaltenskodizes 
gemäfi § 1 Abs. 4 Z 4 UWG und darüber, wie der 
Verbraucher eine Ausfertigung davon erhalten kann,

14 gegebenenfalls die Laufzeit des Vertrags oder die Bedingungen
für die Kündigung unbe- fristeter Verträge oder sich 
automatisch verlängernder Verträge,

15 gegebenenfalls die Mindestdauer der Verpffichtungen, die der 
Verbraucher mit dem Ver- trag eingeht,

16 gegebenenfalls das Recht des Unternehmers, vom Verbraucher die 
Stellung einer Kaution oder anderer finanzieller Sicherheiten zu
verlangen, sowie deren Bedingungen,

17 gegebenenfalls die Funktionalität von Waren mit digitalen 
Elementen (§ 2 Z 4 VGG) und von digitalen Leistungen 
einschliefilich anwendbarer technischer Schutzmafinahmen,

18 gegebenenfalls – soweit wesentlich – die Kompatibilität und 
Interoperabilität von Waren mit digitalen Elementen und von 
digitalen Leistungen, soweit sie dem Unternehmer be- kannt 
sind oder vernünftigerweise bekannt sein müssen, und

19 gegebenenfalls die Möglichkeit des Zugangs zu einem 
aufiergerichtlichen Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren, 
dem der Unternehmer unterworfen ist, und die Vorausset- 

zungen für diesen Zugang.
2 Im Fall einer öffentlichen Versteigerung können anstelle der in 
Abs. 1 Z 2 und 3 genann- ten Informationen die entsprechenden 
Angaben des Versteigerers übermittelt werden.
3 Die Informationen nach Abs. 1 Z 8, 9 und 10 können mittels der 
Muster-Widerrufsbeleh- rung gemäfi Anhang I Teil A erteilt 
werden. Mit dieser formularmäfiigen Informationsertei- lung gelten
die genannten Informationspffichten des Unternehmers als erfüllt, 
sofern der Unternehmer dem Verbraucher das Formular 
zutreffend ausgefüllt übermittelt hat.
4 Die dem Verbraucher nach Abs. 1 erteilten Informationen sind 
Vertragsbestandteil. Än- derungen sind nur dann wirksam, wenn 
sie von den Vertragsparteien ausdrücklich verein- bart wurden.
5 Hat der Unternehmer seine Pfficht zur Information über zusätzliche 
und sonstige Kosten nach Abs. 1 Z 4 oder über die Kosten für die 
Rücksendung der Ware nach Abs. 1 Z 9 nicht er- füllt, so hat der 
Verbraucher die zusätzlichen und sonstigen Kosten nicht zu 
tragen.
6 Die Informationspffichten nach Abs. 1 gelten unbeschadet 
anderer Informationspffich- ten nach gesetzlichen Vorschriften, die 
auf der Richtlinie 2006 / 123 / EG über Dienstleistun- gen im 
Binnenmarkt, ABl. Nr. L 376 vom 27. 12. 2006, S. 36, oder auf der 
Richtlinie 2000 / 31 / EG über bestimmte rechtliche Aspekte der 
Dienste der Informationsgesellschaft, insbeson- dere des 
elektronischen Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt, ABl. Nr. L 178 
vom 17. 07. 2000,
S. 1, beruhen.



Informationserteilung bei außerhalb von 
Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen

§ 5 FAGG (1) Bei aufierhalb von Geschäftsräumen 
geschlossenen Verträgen sind die in § 4 Abs. 1 genannten 
Informationen dem Verbraucher auf Papier oder, sofern der 
Verbraucher dem zustimmt, auf einem anderen dauerhaften 
Datenträger bereitzustellen. Die Informati- onen müssen lesbar, 
klar und verständlich sein.
(2) Der Unternehmer hat dem Verbraucher eine Ausfertigung des 
unterzeichneten Vertrags- dokuments oder die Bestätigung des 
geschlossenen Vertrags auf Papier oder, sofern der Ver- braucher 
dem zustimmt, auf einem anderen dauerhaften Datenträger 
bereitzustellen. Gege- benenfalls muss die Ausfertigung oder 
Bestätigung des Vertrags auch eine Bestätigung der Zustimmung 
und Kenntnisnahme des Verbrauchers nach § 18 Abs. 1 Z 11 
enthalten.

Informationserteilung bei Fernabsatzverträgen

§ 7 FAGG (1) Bei Fernabsatzverträgen sind die in § 4 Abs. 1 
genannten Informationen dem Verbraucher klar und verständlich in 
einer dem verwendeten Fernkommunikationsmittel an- gepassten Art 
und Weise bereitzustellen. Werden diese Informationen auf einem 
dauerhaf- ten Datenträger bereitgestellt, so müssen sie lesbar 
sein.
2 Wird der Vertrag unter Verwendung eines 
Fernkommunikationsmittels geschlossen, bei dem für die 
Darstellung der Information nur begrenzter Raum oder begrenzte Zeit 
zur Verfü- gung steht, so hat der Unternehmer dem Verbraucher 
vor dem Vertragsabschluss über die- ses 
Fernkommunikationsmittel zumindest die in § 4 Abs. 1 Z 1, 2, 4, 5,
8 und 14 genannten Informationen über die wesentlichen 
Merkmale der Waren oder Dienstleistungen, den Na- men des 
Unternehmers, den Gesamtpreis, das Rücktrittsrecht – mit 
Ausnahme des Muster- Widerrufsformulars –, die Vertragslaufzeit 
und die Bedingungen der Kündigung unbefriste- ter Verträge zu 
erteilen. Die anderen in § 4 Abs. 1 genannten Informationen 
einschliefilich des Muster-Widerrufsformulars sind dem 

Verbraucher auf geeignete Weise unter Beachtung von Abs. 1 zu 
erteilen.
3 Der Unternehmer hat dem Verbraucher innerhalb einer 
angemessenen Frist nach dem Vertragsabschluss, spätestens jedoch
mit der Lieferung der Waren oder vor dem Beginn der



tion erfordert, muss diese Schaltffäche oder Funktion gut lesbar 
ausschliefilich mit den Wor- ten »zahlungspffichtig bestellen« oder 
einer gleichartigen, eindeutigen Formulierung ge- kennzeichnet 
sein, die den Verbraucher darauf hinweist, dass die Bestellung 
mit einer Zah- lungsverpffichtung gegenüber dem Unternehmer 
verbunden ist. Kommt der Unternehmer den Pffichten nach diesem 
Absatz nicht nach, so ist der Verbraucher an den Vertrag oder seine 
Vertragserklärung nicht gebunden.
3 Auf Websites für den elektronischen Geschäftsverkehr ist 
spätestens bei Beginn des Be- stellvorgangs klar und deutlich 
anzugeben, ob Lieferbeschränkungen bestehen und welche 
Zahlungsmittel akzeptiert werden.
4 Die Abs. 1 bis 3 gelten auch für die in § 1 Abs. 2 Z 8 genannten 
Verträge. Die Regelungen in Abs. 2 zweiter und dritter Satz 
gelten auch für die in § 1 Abs. 2 Z 2 und 3 genannten Ver- träge, 
sofern diese auf die in Abs. 1 angeführte Weise geschlossen 
werden.

Definition »dauerhafter Datenträger«: Papier, USB-Sticks, CD-
ROMs, DVDs, Speicherkar- ten und Computerfestplatten, 
speicherbare und wiedergebbare E-Mails.

Besondere Erfordernisse bei telefonisch geschlossenen 
Verträgen

§ 9 FAGG (1) Bei Ferngesprächen mit Verbrauchern, die auf den 
Abschluss eines Fernabsatz- vertrags abzielen, hat der 
Unternehmer dem Verbraucher zu Beginn des Gesprächs seinen 
Namen oder seine Firma, gegebenenfalls den Namen der Person, in 
deren Auftrag er handelt, sowie den geschäftlichen Zweck des 
Gesprächs offenzulegen.
(2) Bei einem Fernabsatzvertrag über eine Dienstleistung, der 
während eines vom Unterneh- mer eingeleiteten Anrufs ausgehandelt 
wurde, ist der Verbraucher erst gebunden, wenn der Unternehmer 
dem Verbraucher eine Bestätigung seines Vertragsanbots auf einem
dauerhaf- ten Datenträger zur Verfügung stellt und der 
Verbraucher dem Unternehmer hierauf eine schriftliche Erklärung
über die Annahme dieses Anbots auf einem dauerhaften 
Datenträger übermittelt.

IX Rücktrittsrechte
Dienstleistungserbringung, eine Bestätigung des geschlossenen Vertrags auf einem dauer-        
haften Datenträger zur Verfügung zu stellen, die die in § 4 Abs. 1 genannten Informationen

enthält, sofern er diese Informationen dem Verbraucher nicht 
schon vor Vertragsabschluss auf einem dauerhaften Datenträger 
bereitgestellt hat. Gegebenenfalls muss die Vertrags- bestätigung 
auch eine Bestätigung der Zustimmung und Kenntnisnahme des 
Verbrauchers nach § 18 Abs. 1 Z 11 enthalten.

Besondere Erfordernisse bei elektronisch geschlossenen 
Verträgen

§ 8 FAGG (1) Wenn ein elektronisch, jedoch nicht ausschliefilich 
im Weg der elektronischen Post oder eines damit vergleichbaren 
individuellen elektronischen Kommunikationsmittels geschlossener 
Fernabsatzvertrag den Verbraucher zu einer Zahlung verpffichtet, hat 
der Un- ternehmer den Verbraucher, unmittelbar bevor dieser seine
Vertragserklärung abgibt, klar und in hervorgehobener Weise auf 

die in § 4 Abs. 1 Z 1, 4, 5, 14 und 15 genannten Informati- onen 
hinzuweisen.
(2) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass der Verbraucher bei 
der Bestellung ausdrück- lich bestätigt, dass die Bestellung mit einer 
Zahlungsverpffichtung verbunden ist. Wenn der Bestellvorgang die 
Aktivierung einer Schaltffäche oder die Betätigung einer ähnlichen 
Funk-



1 Rücktritt vom Maklervertrag 
(Alleinvermittlungsauftrag, Vermittlungs- auftrag, 
Maklervertrag mit dem Interessenten, Suchauftrag mit 
dem Woh- nungssuchenden) bei Abschluss des 
Maklervertrags über Fernabsatz oder bei Abschluss des 
Maklervertrags außerhalb der Geschäftsräume des 
Unterneh- mers (§ 11 FAGG)

Rücktrittsrecht und Rücktrittsfrist

§ 11 FAGG (1) Der Verbraucher kann von einem 
Fernabsatzvertrag oder einem aufierhalb von Geschäftsräumen 
geschlossenen Vertrag binnen 14 Tagen ohne Angabe von 
Gründen zurücktreten. Die Frist zum Rücktritt beginnt bei 
Dienstleistungsverträgen mit dem Tag des Vertragsabschlusses.

Unterbliebene Aufklärung über das Rücktrittsrecht

§ 12 FAGG (1) Ist der Unternehmer seiner Informationspfficht 
nach § 4 Abs. 1 Z 8 nicht nach- gekommen, so verlängert sich die 
in § 11 vorgesehene Rücktrittsfrist um zwölf Monate.
(2) Holt der Unternehmer die Informationserteilung innerhalb von
zwölf Monaten ab dem



für den Fristbeginn mafigeblichen Tag nach, so endet die 
Rücktrittsfrist 14 Tage nach dem Zeitpunkt, zu dem der 
Verbraucher diese Information erhält.

Ausübung des Rücktrittsrechts

§ 13 FAGG (1) Die Erklärung des Rücktritts ist an keine bestimmte 
Form gebunden. Der Ver- braucher kann dafür das Muster-
Widerrufsformular * verwenden. Die Rücktrittsfrist ist ge- wahrt, 
wenn die Rücktrittserklärung innerhalb der Frist abgesendet wird.
(2) Der Unternehmer kann dem Verbraucher auch die 
Möglichkeit einräumen, das Muster- Widerrufsformular oder eine 
anders formulierte Rücktrittserklärung auf der Website des Un- 
ternehmers elektronisch auszufüllen und abzuschicken. Gibt der 
Verbraucher eine Rücktritts- erklärung auf diese Weise ab, so hat 
ihm der Unternehmer unverzüglich eine Bestätigung über den 
Eingang der Rücktrittserklärung auf einem dauerhaften 
Datenträger zu übermit- teln.

Beginn der Vertragserfüllung vor Ablauf der Rücktrittsfrist

§ 10 FAGG Hat ein Fernabsatzvertrag oder ein aufierhalb von 
Geschäftsräumen geschlos- sener Vertrag eine Dienstleistung, die 
nicht in einem begrenzten Volumen oder in einer be- stimmten 
Menge angebotene Lieferung von Wasser, Gas oder Strom oder 
die Lieferung von Fernwärme zum Gegenstand und wünscht der 
Verbraucher, dass der Unternehmer noch vor Ablauf der 
Rücktrittsfrist nach § 11 mit der Vertragserfüllung beginnt, so muss der
Unterneh- mer den Verbraucher dazu auffordern, ihm ein ausdrücklich
auf diese vorzeitige Vertragser- füllung gerichtetes Verlangen – im 
Fall eines aufierhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Vertrags 
auf einem dauerhaften Datenträger – zu erklären.

Pflichten des Verbrauchers bei Rücktritt von einem Vertrag 
über Dienstleistungen, Energie- und Wasserlieferungen 
oder digitale Inhalte

§ 16 FAGG (1) Tritt der Verbraucher nach § 11 Abs. 1 von einem
Vertrag über Dienstleistun- gen oder über die in § 10 genannten 
Energie- und Wasserlieferungen zurück, nachdem er ein Verlangen
gemäfi § 10 erklärt und der Unternehmer hierauf mit der 

Vertragserfüllung be- gonnen hat, so hat er dem Unternehmer 
einen Betrag zu zahlen, der im Vergleich zum ver- traglich 
vereinbarten Gesamtpreis verhältnismäfiig den vom Unternehmer bis 
zum Rücktritt erbrachten Leistungen entspricht. Ist der Gesamtpreis 
überhöht, so wird der anteilig zu zah- lende Betrag auf der 
Grundlage des Marktwerts der erbrachten Leistungen berechnet.
2 Die anteilige Zahlungspfficht nach Abs. 1 besteht nicht, wenn der 
Unternehmer seiner In- formationspfficht nach § 4 Abs. 1 Z 8 und 
10 nicht nachgekommen ist.

Ausnahmen vom Rücktrittsrecht

§ 18 FAGG (1) Der Verbraucher hat kein Rücktrittsrecht bei 
Fernabsatz- oder aufierhalb von Geschäftsräumen geschlossenen 
Verträgen über Dienstleistungen, wenn der Unternehmer die 
Dienstleistung vollständig erbracht hat, wobei in jenen Fällen, in denen
der Verbraucher nach dem Vertrag zu einer Zahlung verpffichtet 
ist, das Rücktrittsrecht nur entfällt, wenn überdies der Unternehmer 
mit der vorherigen ausdrücklichen Zustimmung des Verbrauchers mit 
der Vertragserfüllung begonnen hat und wenn der Verbraucher
2.aentweder vor Beginn der Dienstleistungserbringung bestätigt 

hat, zur Kenntnis genom- men zu haben, dass er sein 
Rücktrittsrecht mit vollständiger Vertragserfüllung verliert,

* siehe Anhang



2.boder den Unternehmer ausdrücklich zu einem Besuch 
aufgefordert hat, um Reparaturar- beiten vornehmen zu lassen.

2 Rücktritt vom Immobiliengeschäft nach § 30 a KSchG

Ein Verbraucher (§ 1 KSchG) kann binnen einer Woche seinen 
Rücktritt erklären, wenn,
• er seine Vertragserklärung am Tag der erstmaligen 

Besichtigung des Vertragsobjektes abgegeben hat,
• seine Erklärung auf den Erwerb eines Bestandrechts (insbes. 

Mietrechts), eines sonsti- gen Gebrauchs- oder 
Nutzungsrechts oder des Eigentums gerichtet ist, und zwar

• an einer Wohnung, an einem Einfamilienwohnhaus oder 
einer Liegenschaft, die zum Bau eines 
Einfamilienwohnhauses geeignet ist, und dies

• zur Deckung des dringenden Wohnbedürfnisses des 
Verbrauchers oder eines nahen Angehörigen dienen soll.

Die Frist beginnt erst dann zu laufen, wenn der Verbraucher eine 
Zweitschrift der Vertrags- erklärung und eine 
Rücktrittsbelehrung erhalten hat, d. h. entweder am Tag nach 
Abgabe der Vertragserklärung oder, sofern die Zweitschrift samt 
Rücktrittsbelehrung später ausge- händigt worden ist, zu diesem 
späteren Zeitpunkt. Das Rücktrittsrecht erlischt jedenfalls 
spätestens einen Monat nach dem Tag der erstmaligen 
Besichtigung. Die Vereinbarung eines Angelds, Reugelds oder 
einer Anzahlung vor Ablauf der Rücktrittsfrist nach § 30 a 
KSchG ist unwirksam.

Eine an den Immobilienmakler gerichtete Rücktrittserklärung 
bezüglich eines Immobilien- geschäfts gilt auch für einen im Zug 
der Vertragserklärung geschlossenen Maklervertrag. Die 
Erklärung des Rücktritts ist an keine bestimmte Form 
gebunden. Die Rücktrittsfrist ist gewahrt, wenn die 
Rücktrittserklärung innerhalb der Frist abgesendet wird (§ 3 
Abs. 4 KSchG).

3 Rücktrittsrecht bei »Haustürgeschäften« nach § 3 KSchG

Ist (nur) anzuwenden auf Verträge, die explizit vom 

Anwendungsbereich des Fern- und Auswärtsgeschäftegesetz 
(FAGG) ausgenommen sind.

Ein Verbraucher (§ 1 KSchG), der seine Vertragserklärung
• weder in den Geschäftsräumen des Unternehmers abgegeben,
• noch die Geschäftsverbindung zur Schließung des Vertrages 

mit dem Unternehmer selbst angebahnt hat,
kann bis zum Zustandekommen des Vertrages oder danach binnen
14 Tagen seinen Rück- tritt erklären.

Die Frist beginnt erst zu laufen, wenn dem Verbraucher eine 
»Urkunde« ausgefolgt wurde, die Namen und Anschrift des 
Unternehmers, die zur Identifizierung des Vertrages notwen- 
digen Angaben sowie eine Belehrung über das Rücktrittsrecht, 
die Rücktrittsfrist und die Vorgangsweise für die Ausübung des 
Rücktrittsrechts enthält.

Bei fehlender Belehrung über das Rücktrittsrecht steht dem 
Verbraucher das Rücktritts- recht für eine Frist von zwölf 
Monaten und 14 Tagen ab Vertragsabschluss zu. Holt der Un- 
ternehmer die Urkundenausfolgung innerhalb der zwölf Monate 
ab dem Fristbeginn nach, so endet die verlängerte Rücktrittsfrist 
14 Tage nach dem Zeitpunkt, zu dem der Verbrau- cher die 
Urkunde erhält.



Die Erklärung des Rücktritts ist an keine bestimmte Form 
gebunden. Die Rücktrittsfrist ist gewahrt, wenn die 
Rücktrittserklärung innerhalb der Frist abgesendet wird.

4 Das Rücktrittsrecht bei Nichteintritt maßgeblicher 
Umstände (§ 3 a KSchG)

Der Verbraucher kann von seinem Vertragsantrag oder vom 
Vertrag zurücktreten, wenn
• ohne seine Veranlassung,
• maßgebliche Umstände,
• die vom Unternehmer als wahrscheinlich dargestellt wurden,
• nicht oder in erheblich geringerem Ausmaß eingetreten sind.

Maßgebliche Umstände sind
• die erforderliche Mitwirkung oder Zustimmung eines Dritten,
• steuerrechtliche Vorteile,
• eine öffentliche Förderung oder die Aussicht auf einen Kredit.

Die Rücktrittsfrist beträgt eine Woche ab Erkennbarkeit des 
Nichteintritts für den Verbrau- cher, wenn er über dieses 
Rücktrittsrecht schriftlich belehrt wurde. Das Rücktrittsrecht en- 
det aber jedenfalls einen Monat nach beidseitiger vollständiger 
Vertragserfüllung.

Ausnahmen vom Rücktrittsrecht

• Wissen oder wissen müssen des Verbrauchers über den 
Nichteintritt bei den Vertrags- verhandlungen.

• Im einzelnen ausgehandelter Ausschluss des 
Rücktrittsrechtes (formularmäßig nicht abdeckbar).

• Angemessene Vertragsanpassung.

Die Erklärung des Rücktritts ist an keine bestimmte Form 
gebunden. Die Rücktrittsfrist ist gewahrt, wenn die 
Rücktrittserklärung innerhalb der Frist abgesendet wird (§ 3 Abs.
4 KSchG).

Muster-Widerrufsformular gem. Anhang I zu BGBl. I 2014/33

Widerrufsformular

(wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte 
dieses Formular aus und senden es zurück)

An
(hier ist der Name, die Anschrift und gegebenenfalls die 
Faxnummer und E-Mail-Adresse des Unternehmers durch 
den Unternehmer einzufügen)

JS Bauprojektentwicklung GmbH
  UID: ATU 78171924 FN: 576580m
           E-Mail: architekturmodern@gmail.com 

Hiermit widerrufe(n) ich / wir (*) den von mir / uns (*) 
abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren 
(*) / die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*):

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................



Bestellt am (*) / erhalten am (*):
...................................................................................................

Name des / der Verbraucher(s):
....................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Anschrift des / der Verbraucher(s):
..............................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

......................................................... ......................................................................................................
Datum Unterschrift des Verbrauchers

(nur bei Mitteilung auf Papier)

(*) Unzutreffendes streichen
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